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Sachverhalt 
Mit Beschluss vom 11.05.2023 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Tützpatz die 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“ 
beschlossen. 
 
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde im Rahmen 
einer Veröffentlichung im Internet durchgeführt. 
  
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
schriftlich unterrichtet und aufgefordert, sich auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zu äußern. Die bisher vorliegenden 
Stellungnahmen wurden bei der Erstellung des Entwurfs mit Stand Januar 2025 
berücksichtigt. 
 
Zielstellung des Aufstellungsverfahrens ist nach wie vor die Schaffung der 
planungsrechtlichen Zulässigkeit zur Errichtung einer großflächigen Freiflächen-
Photovoltaikanlage. Diese wird um die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes 
„Batterieenergiespeichersystem“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO erweitert. Der Geltungsbereich 
vergrößert sich um 4,2 ha und die Flurstücke 26/1 (tlw.), 26/2 (tlw.) und 31 (tlw.) der Flur 1 in 
der Gemarkung Schossow. 
 
Zur Sicherung der mit dem Bebauungsplan verfolgten Ziele erfolgt der Abschluss eines 
städtebaulichen Vertrages zwischen der Gemeinde Tützpatz und dem Investor. 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind der Entwurf des Bebauungsplans einschließlich der 
Begründung mit Umweltbericht und Anhängen sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen im Internet zu veröffentlichen und die beteiligten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von der Veröffentlichung zu 
benachrichtigen. 
 
Ort und Dauer der Veröffentlichung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sind vor Beginn der Veröffentlichungsfrist ortsüblich bekannt 
zu machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der 
Veröffentlichungsfrist abgegeben werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können. 
 
Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Entwurf einzuholen, deren Aufgabenbereich durch die Planung 



berührt werden kann. 
 
 
Rechtliche Grundlage: 
§ 2 Absatz 2 BauGB - Abstimmung mit Nachbargemeinden 
§ 3 Absatz 2 BauGB – Beteiligung der Öffentlichkeit 
§ 4 Absatz 2 BauGB – Beteiligung der Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange 
 
Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben dies 
eigenverantwortlich anzuzeigen. 

Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tützpatz beschließt: 
 
1.  
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“ wird 
in der vorliegenden Fassung vom Januar 2025 beschlossen. Der Entwurf der Begründung 
einschließlich Umweltbericht mit Anhängen wird in der vorliegenden Fassung vom Januar 
2025 gebilligt. 
 
2.  
Das Planungsziel ist nach wie vor die Festsetzung des sonstigen Sondergebietes 
„Photovoltaikanlage“. Es wird erweitert um die Festsetzung eines sonstigen Son-dergebietes 
„Batterieenergiespeichersystem“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO. Des Weiteren wurde der 
Geltungsbereich um 4,2 ha und die Flurstücke 26/1 (tlw.), 26/2 (tlw.) und 31 (tlw.) der Flur 1 
in der Gemarkung Schossow vergrößert. 
 
3.  
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“ 
einschließlich der Begründung und Umweltbericht mit Anhängen sowie die wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sind nach § 3 Abs. 2 BauGB im 
Internet zu veröffentlichen und die beteiligten Träger öffentlicher Belange von der 
Veröffentlichung zu benachrichtigen. Ort und Dauer der Veröffentlichung sowie Angaben 
dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind vor Beginn der 
Veröffentlichung ortsüblich bekannt zu machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass 
Stellungnahmen während der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden können, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
4.  
Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zu 
dem Planentwurf und zu dem Begründungsentwurf einzuholen. 
  



 

Finanzielle Auswirkungen 
im lfd. Haushaltsjahr:     in Folgejahren:     

             
   X nein       nein   ja 

             
    ja       einmalig    
             

          jährlich wiederkehrend 
                    

Finanzielle Mittel stehen: 

             

    stehen zur Verfügung unter    stehen nicht zur Verfügung  

           

  Produktsachkonto:     
Deckungsvorschlag: 
Produktsachkonto:   

       

  Bezeichnung:     Bezeichnung:    

   
  
  

  
 
      Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

             
                    

Haushaltsmittel: 
  
  Haushaltsmittel:     

  
Soll gesamt:   Soll gesamt:     

Maßnahmesumme: 
  
  Maßnahmesumme:   

noch verfügbar: 
  
  noch verfügbar:     

 
Erläuterungen: Der Gemeinde Tützpatz entstehen keine Kosten. 
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1. Aufstellungsbeschluss und Planungsanlass 

Für die an den stillgelegten Sandtagebau Schossow angrenzenden intensiv genutz-

ten Ackerflächen im Gemeindedreieck der Gemeinden Wolde, Röckwitz und Tütz-

patz ist auf einer Gesamtfläche von ca. 40,3 ha die Errichtung und der Betrieb von 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen zur Erzeugung von umweltfreundlichem Solar-

strom geplant. Diese sollen die bereits auf dem Gelände des stillgelegten Sandta-

gebaus errichtete Photovoltaikanlage erweitern bzw. arrondieren. Für den Teil die-

ser Erweiterung, der innerhalb des Gemeindegebietes der Gemeinde Tützpatz 

liegt, soll daher der Bebauungsplan Nr. 8 „Photovoltaikanlage Schossow 2“ aufge-

stellt werden.  

Ziel des o. g. Bebauungsplans ist es, durch Festsetzung von sonstigen Sonderge-

bieten gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO die Realisierung und den Betrieb von Freiflä-

chenphotovoltaikanlagen einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen sowie von 

Batteriespeichereinrichtungen planungsrechtlich zu sichern und die Erzeugung und 

die Speicherung von umweltfreundlichem Solarstrom innerhalb des Gemeindege-

bietes zu ermöglichen. 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die betreffenden Gemeinden unter Berücksichti-

gung ihrer kommunalen Planungshoheit ein jeweils eigenständiges Bebauungs-

planverfahren eingeleitet. Entsprechend hat die Gemeindevertretung der Ge-

meinde Tützpatz in öffentlicher Sitzung am 11.05.2023 die Aufstellung des Bebau-

ungsplans Nr. 8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“ der Gemeinde 

Tützpatz beschlossen. Im Rahmen der Entwurfserstellung des vorliegenden Be-

bauungsplans wurde ein Teil des Geltungsbereichs als Sondergebiet „Batterie 

Energie Speicher System“ (SO BESS) ausgewiesen. Das vorrangige Planungsziel 

dieses Plans ist aber weiterhin die Entwicklung des Sondergebietes „Photovoltaik“. 

Im Ergebnis dieses Aufstellungsbeschlusses beinhaltet der Geltungsbereich die 

Flurstücke 23, 24, 25 sowie Teilflächen der Flürstücke 26/1 und 26/2 der Flur 1, 

Gemarkung Schossow und grenzt nördlich an den Geltungsbereich des Bebauungs-

plans Nr. 3 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow“ der Gemeinde Tützpatz 

an. 
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2. Grundlagen der Planung 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 

2017 (BGBl. I. S 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

28.Juli 2023 (BGBl. 2023 l Nr.221) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. 

November 2017 (BGBl. I S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-

setzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 l Nr. 176) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. 

Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-

gesetz - BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. 

I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 

2022 (BGBl. I S. 2240) 

o Gesetz des Landes Mecklenburg – Vorpommern zur Ausführung des 

Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – 

NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010 (GVOBI. 

M-V S.66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 

(GVOBI. M-V S. 546) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

(Kommunalverfassung-KV M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Juli 

2019 (GVOBI. MV S. 467) 

o Hauptsatzung der Gemeinde Tützpatz in der aktuellen Fassung  

 

2.2 Planungsgrundlagen 

o Auszug aus dem Liegenschaftskataster des Kataster- und Vermessungsam-

tes für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vom Dezember 2019 

(Lagebezug: ETRS89 verkürzte Zone)  

o Geodaten des LAiV M-V - Amt für Geoinformation Fachbereich Geodatenbe-

reitstellung Landesamt für innere Verwaltung, Mecklenburg-Vorpommern 
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3. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans mit einer Fläche von 27,5 ha 

erstreckt sich südlich von Schossow auf die Flurstücke 23, 24, 25 sowie Teilflächen 

der Flürstücke 26/1 und 26/2 der Flur 1 in der Gemarkung Schossow. 

 

4. Beschaffenheit des Plangebietes 

Durch den Bebauungsplan werden intensiv genutzte Ackerflächen in einem Umfang 

von 27,5 ha in Anspruch genommen.  

Das Gebiet ist als eben zu bezeichnen. 

Nationale oder europäischen Schutzgebiete werden nicht überplant. 

Zum Vogelschutzgebiet DE 2344-401 „Kuppiges Tollensegebiet zwischen Rosenow 

und Penzlin“ als nächstgelegenes europäisches Schutzgebiet wird ein Abstand von 

1.500 m eingehalten.  
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5. Vorgaben übergeordneter Planungen 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Da-

bei sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfas-

sende Pläne oder Programme aufzustellen.  

Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde ergeben sich die Ziele, Grundsätze 

und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus den folgenden Rechtsgrundla-

gen: 

o Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. De-

zember 2008 (BGBl. l S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-

zes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 l Nr. 88) 

o Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 

1998 (GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 

vom 9. April 2020 (GVOBl. MV S. 166) 

o Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Meck-

lenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

o Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm 

Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS-LVO M-V) vom 15. Juni 2011 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür ist § 4 Abs. 1 

ROG.   

Nach § 3 Nr.6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung und Ord-

nung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen. In diesem 

Zusammenhang entscheiden also die Dimension der geplanten Photovoltaikanlage, 

die Besonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswirkungen auf ge-

sicherte Raumfunktionen die Raumbedeutsamkeit. 

Gemäß geltender Rechtsprechung trifft das regelmäßig dann zu, wenn infolge der 

Größe des Vorhabens Auswirkungen zu erwarten sind, die über den unmittelbaren 

Nahbereich hinausgehen (Raumbeanspruchung, Raumbeeinflussung). 

Im LEP MV sind bereits konkrete Vorgaben für die Entwicklung der Erneuerbaren 

Energien getroffen worden. Gemäß dem Programmsatz 5.3 (1) LEP M-V 2016 

soll in allen Teilräumen eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energie-

versorgung bereitgestellt werden. Der Anteil erneuerbarer Energien soll dabei ste-

tig wachsen. 

Im Programmsatz 5.3 (2) LEP M-V 2016 soll zum Schutz des Klimas und der 

Umwelt der Ausbau der erneuerbaren Energien auch dazu beitragen, Treibhaus-

gasemissionen so weit wie möglich zu reduzieren.  

Der Programmsatz 5.3 Abs. 9 UA 2 LEP M-V 2016 beinhaltet folgende Zielbe-

stimmung: 

„Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen nur in einem Streifen von 

110 Metern beiderseits von Autobahnen, Bundesstraßen und 
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Schienenwegen für Freiflächenphotovoltaikanlagen in Anspruch genom-

men werden (Z)“ 

Der vorliegend durch die Gemeinde geplante Geltungsbereich des Solarparks (Frei-

flächen-Photovoltaikanlage) liegt außerhalb des in diesem Programsatz definierten 

Streifens. 

Hinsichtlich der Solarenergie sind in der Planungsregion Mecklenburgische Seen-

platte zudem die Vorgaben des RREP MSP zu berücksichtigen. Grundsätzlich ergibt 

sich auch aus dem RREP MSP ein klares Bekenntnis zum weiteren Ausbau der Er-

neuerbaren Energien. Es wird ausgeführt, dass an geeigneten Standorten die Vo-

raussetzungen für den weiteren Ausbau regenerativer Energieträger […] geschaf-

fen werden sollen (RREP MSP Programmsatz 6.5 (4)). 

Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit regenerativen Energieträ-

gern kommt damit insgesamt auch unter regionalplanerischen Gesichtspunkten 

eine besondere Bedeutung zu. Dem kann die Gemeinde Tützpatz mit der vorlie-

genden Planung Rechnung tragen.  

Gemäß dem Programmsatz 6.5 (6) RREP MSP sollen Solaranlagen insbeson-

dere auf bereits versiegelten oder geeigneten wirtschaftlichen oder militärischen 

Konversionsflächen errichtet werden.  

Von Photovoltaik-Freiflächenanlagen freizuhalten sind:  

o Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege 

o Tourismusschwerpunkträume außerhalb bebauter Ortslagen 

o Vorranggebiete für Gewerbe und Industrie Neubrandenburg-Trollenhagen 

o regional bedeutsame Standorte für Gewerbe und Industrie 

o Eignungsgebiete für Windenergieanlagen (Ziel der Raumordnung)  

 

Bei der Prüfung der Raumverträglichkeit von Photovoltaik-Freiflächenanlagen au-

ßerhalb der aufgeführten freizuhaltenden Räume, Gebiete und Standorte sind ins-

besondere sonstige Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des 

Tourismus sowie der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft zu berücksichtigen. 

Gemäß der Festlegungskarte RREP MSP befindet sich der Geltungsbereich des 

Bebauungsplans hinaus innerhalb eines Vorbehaltsgebietes für die Landwirt-

schaft.  

In Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft soll dem Erhalt und der Entwicklung land-

wirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -stätten, auch in den vor- und nachgela-

gerten Bereichen, ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der 

Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen und Vorhaben 

besonders zu berücksichtigen. 

Die Bodenwertzahlen liegen mit durchschnittlich 39 Punkten an der Grenze eines 

landwirtwirtschaftlich sinnvoll nutzbaren Niveaus. Durch die vorliegende Planung 

werden keine hochwertigen landwirtschaftlichen Produktionsflächen entzogen.   
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Die abwägende Entscheidung für eine zukünftige Ausformung einer bedarfsgerech-

ten und Ressourcen schonenden Landwirtschaft ist mit anderen öffentlichen Be-

langen (hier: Ansiedlung von Gewerbebetrieben zur Erzeugung solarer Strahlungs-

energie im Sinne des allgemeinen Klimaschutzes) in Einklang zu bringen. 

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass sich der Flächenentzug nicht ne-

gativ auf die wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft im Gemeindegebiet aus-

wirkt.  

Anders ausformuliert: die bestehenden bzw. verbleibenden Anbauflächen sollten 

den derzeitigen Nutzungsansprüchen der ansässigen Landwirte entsprechen. 

Abbildung 1: Position des Planungsraumes in der Planzeichnung des RREP MSP 2011 

Aufgrund der Abweichung des vorliegenden Vorhabens von den Zielstellungen des 

LEP MV 2016 hat die Gemeinde Tützpatz einen Antrag auf Zielabweichung an das 

zuständige Ministerium gestellt. Dieser wurde mit Schreiben vom 12.09.2024 zu-

gelassen. Bei Einhaltung der im ZAV getroffenen Maßgaben ist das vorliegende 

Vorhaben mit den Zielstellungen der übergeordneten Landesplanung vereinbar. 
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Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Tützpatz verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan, der 

den Planungsraum als Fläche für die Landwirtschaft darstellt. 

Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans widersprechen den Darstellun-

gen des Flächennutzungsplans. Auf das Verfahren zur Änderung des Flächennut-

zungsplans der Gemeinde Tützpatz im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB 

wird verwiesen. 
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6. Inhalt des Bebauungsplans 

6.1 Städtebauliches Konzept  

Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll dem Klimawandel sowohl durch Maßnahmen, die 

diesem entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klima-

wandel dienen, Rechnung getragen werden. Der Standort soll diesen bundespoli-

tischen Zielstellungen folgend, künftig der Erzeugung von Erneuerbarer Energien 

dienen.   

Wesentliches Ziel der Planung ist es, durch Festsetzung eines sonstigen Sonder-

gebietes „Photovoltaikanlage“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO die Realisierung einer 

Freiflächenphotovoltaikanlage zur Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom 

planungsrechtlich zu sichern. Das nachgeordnete Ziel der vorliegenden Planung ist 

die Festsetzung eines Sondergebietes „Batterie Energie Speicher Systeme“ zur 

Speicherung des im Plangebiet erzeugten umweltfreundlichen Stroms. 

Dabei hat der Gesetzgeber mit der Klimaschutznovelle des BauGB 2011 den Erfor-

dernissen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung als öffentlichen Belang eine 

herausgehobene Stellung eingeräumt. Klimaschutz- und Anpassung gehen also in 

die Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB als gleichwertiger Belang ein.  

Batteriespeicher spielen eine zentrale Rolle für das Gelingen der Energiewende, 

um Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Vor dem Hintergrund, dass der Netz-

entwicklungsplan den Bau von Batteriegroßspeichern von 23,7 GW bis 2037 for-

dert, müssen die wenigen geeigneten Netzverknüpfungspunkte genutzt werden, 

um dieser Herausforderung gerecht zu werden.  

Unter Berücksichtigung der gesamten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde 

Tützpatz eignet sich der Vorhabenstandort damit in besonderer Weise für die Er-

zeugung von regenerativen Energien aus solarer Strahlung. 
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6.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Die Photovoltaikanlagen und die Batteriespeichereinrichtungen werden ausschließ-

lich im Bereich des durch die Baugrenze eingefassten sonstigen Sondergebietes 

errichtet.  

Mit dem Baubeginn werden im SO PV die Solarmodule für die Photovoltaikanlage 

auf in den Boden gerammten Stützen in Reihen mit einem Abstand von etwa sieben 

Metern aufgestellt. Die Unterkonstruktionen bestehen aus verzinktem Stahl. Die 

Tische sind geneigt und nach Süden ausgerichtet.  

Die Module werden zu Strängen untereinander verkabelt, welche gebündelt an die 

Zentralwechselrichter angeschlossen werden.  

Die Gemeinde nutzt vorliegend die Möglichkeit, sonstige Sondergebiete gemäß § 

11 Abs. 2 BauNVO auszuweisen, denn die beabsichtigte Art der Nutzung wird durch 

die Definition der Baugebiete nach § 2 bis 10 BauNVO nicht gedeckt. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grundflächenzahl (GRZ) und die 

Höhe der baulichen Anlagen geregelt.  

Der erforderliche Flächenanteil des Baugrundstückes, der überbaut wird, richtet 

sich nach den Abmessungen und der Anzahl der einzelnen Module sowie den nicht 

überbauten „verschatteten“ Zwischenräumen.  

Vorliegend sollen maximal 50 % des sonstigen Sondergebiets von Modultischen, 

Verkehrsflächen und Trafos in Anspruch genommen werden. Entsprechend wird 

eine Grundflächenzahl von 0,5 festgesetzt. 

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass sich die überbaute Fläche 

nicht mit der geplanten versiegelten Fläche deckt, denn im Sinne des Minimie-

rungsgebotes der erforderlichen Eingriffe in das Schutzgut Boden wurde durch den 

Vorhabenträger eine Bauweise gewählt, die die maßgebenden Bodenfunktionen 

auch unterhalb der Modultische weitestgehend nicht gefährdet.  

Im SO BESS werden ca. 20 Batteriespeichersysteme mit den Hauptkomponenten 

Batteriecontainer, Kühlsystem, Mittelspannungstransformator und Schaltanlage 

errichtet. Die Batteriemodule der geplanten Anlage befinden sich in Stahlcontai-

nern, die auf Streifenfundamente (Stahlbeton) gestellt werden. Zwischen den 

Streifenfundamenten und um die Container herum wird eine wassergebundene 

Decke ausgeführt. Für den Betrieb der Gesamtanlage werden zwei begehbare Be-

triebsgebäude und zwei begehbare Übergabestationen errichtet. 

Da derzeit verschiedene Hersteller für die Batteriemodule in Frage kommen, stellt 

die Darstellung der Bebauung lediglich eine der möglichen Alternativen dar. Bei 

anderen Herstellern kann die Anordnung und die Größe der Batteriemodule ge-

ringfügig differieren. In der hier gewählten Darstellung werden ca. 500m2 Fläche 

für ein Batteriesystem benötigt. 

Mit Hilfe der Baugrenze wurde innerhalb der Planzeichnung Teil A der Teil der Vor-

habengrundstücke festgesetzt, auf dem das zulässige Maß der baulichen Nutzung 

realisiert werden darf.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Baugrundst%C3%BCck
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Zur Zahl der Vollgeschosse (Z) sind keine Festsetzungen erforderlich, weil die Höhe 

baulicher Anlagen (H) in Metern über dem anstehenden Gelände zur Bestimmung 

des Maßes der baulichen Nutzung, insbesondere zur Vermeidung von unnötigen 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes innerhalb der Planzeichnung Teil A fest-

gesetzt wird.  

Für die Modultische, die Batteriespeicher und die geplanten Nebenanlagen wird 

nach derzeitigen Planungen des Vorhabenträgers eine maximale Höhe von 4,50 m 

über Geländeoberkante nicht überschritten. Als unterer Bezugspunkt dient das an-

stehende Gelände. Zäune sollen bis zu einer Höhe von 2,50 m auch außerhalb der 

überbaubaren Grundstücksteile zulässig sein. 

Weitere mögliche Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sind nicht Ge-

genstand der Regelungsabsicht der Gemeinde Tützpatz. 

 

Folgende Festsetzungen wurden getroffen: 

1.1.1 Das sonstige Sondergebiet „Photovoltaikanlage“ (SO PV) dient gemäß § 

11 Abs. 2 BauNVO der Errichtung und dem Betrieb von großflächigen 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Zulässig sind Modultische mit Solar-

modulen sowie die für den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen, Tra-

fostationen und Wechselrichterstationen. Zaunanlagen sind als Einfrie-

dungen bis zu einer Höhe von 2,5 Metern auch außerhalb der überbau-

baren Grundstückflächen zulässig.  

1.1.2 Das sonstige Sondergebiet „Batterie Energie Speicher System“ (SO 

BESS) dient gemäß §11 Abs. 2 BauNVO der Errichtung und dem Betrieb 

von großflächigen Energiespeichereinrichtungen. Zaunanlagen sind bis 

zu einer Höhe von 2,5 Metern auch außerhalb der überbaubaren Grund-

stücksgrenze zulässig. 

1.1.3 Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet „Pho-

tovoltaikanlage“ (SO PV) auf 0,50 begrenzt. Eine Überschreitung der 

Grundflächenzahl im Sinne von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO ist unzuläs-

sig. 

1.1.4 Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet „Bat-

terie Energie Speicher System“ (SO BESS) auf 0,20 begrenzt. Eine Über-

schreitung der Grundflächenzahl im Sinne von § 19 Abs. 4 Satz 2 

BauNVO ist unzulässig. 

1.1.5 Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird auf 4,5 m begrenzt. Als un-

terer Bezugspunkt gilt das anstehende Gelände in Metern über NHN des 

amtlichen Höhenbezugssystems DHHN 2016. 
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6.3 Örtliche Bauvorschriften  

Die Städte und Gemeinden haben aufgrund der Ermächtigung, „örtliche Bauvor-

schriften“ erlassen zu können, die Möglichkeit, im Sinne einer Gestaltungspflege 

tätig zu werden. Die Rechtsgrundlage für ein solches Handeln ist durch § 86 Abs. 

3 LBauO M-V gegeben.  

Für den Planungsraum sind in diesem Zusammenhang keine Regelungen erforder-

lich. 

 

6.4 Umweltprüfung  

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist im Verfahren der Aufstellung des Bauleitplans eine 

Umweltprüfung durchzuführen. Das Ergebnis ist in dem Umweltbericht, der ein 

gesonderter Teil der Begründung des Bebauungsplans ist, darzustellen. 

Nach der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und den entsprechenden Abstimmungen des 

Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB er-

folgt die Darstellung der Ergebnisse im Umweltbericht. 

Durch die Umweltprüfung können vorhersehbare erhebliche Beeinträchtigungen 

der Umwelt sowie deren Wechselwirkungen ermittelt werden. Das Vorhaben wird 

deshalb eingehend auf seine Wirkungen auf die Schutzgüter nach § 2a BauGB un-

tersucht.  

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind 

die Realisierung und der Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage einschließlich 

der erforderlichen Nebenanlagen. 

Zur Eingrenzung des Beurteilungsraumes für die Bestandsaufnahme und Bewer-

tung des Umweltzustandes wird daher der Geltungsbereich des Bebauungsplans 

einschließlich eines Zusatzkorridors von 50 m als Grenze des Untersuchungsrau-

mes gewählt. Zusammenfassend wurden drei Konfliktschwerpunkte mit einem er-

höhten Untersuchungsbedarf festgestellt:  

1. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante Flächenin-

anspruchnahme betreffen die Schutzgüter Boden, Tiere und Pflanzen. 

2. Lärm, Staub sowie Schadstoffimmissionen während der Bauphase sind be-

züglich der Schutzgüter Mensch und Gesundheit, Boden, Pflanzen und Tiere 

zu beurteilen.  

3. Die Wahrnehmbarkeit der Anlage ist bezüglich der Schutzgüter Tiere, 

Mensch und Landschaftsbild zu beurteilen. 

Weitere Konfliktschwerpunkte sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu er-

warten.  

Im Rahmen der Umweltprüfung ist die Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstat-

bestände erforderlich. Aufgrund der Vorprägung durch die intensive Landwirtschaft 
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erfolgt diese Prüfung als worst-case-Analyse. Die Ergebnisse sind im Artenschutz-

rechtlichen Fachbeitrag als Anlage zum Umweltbericht dokumentiert.  

Die bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkintensität ist für die oben formulierten 

Planungsziele insgesamt als gering einzuschätzen. Geplante Eingriffe beschränken 

sich auf ein unbedingt notwendiges Maß. Hochwertige Biotopstrukturen werden 

bewusst nicht überplant.  

Die Betroffenheit streng oder besonders geschützter Arten im Bereich des geplan-

ten Baufeldes ist auch aufgrund der intensiven Nutzung erwartungsgemäß sehr 

gering. Von einer Kartierung des im Planungsraum vorkommenden Artenbestan-

des wird unter Beachtung der Einflüsse der intensiven Landwirtschaft abgesehen.  

Von ihr wären keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allgemeine Er-

kenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen vor dem 

Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten sichere Rückschlüsse auf das Vorhanden-

sein bzw. Fehlen bestimmter Arten zulassen.  

Das Vorkommen einer Art wird angenommen, wenn die Art im Raum verbreitet ist 

und sich dort geeignete Habitatstrukturen befinden (worst-case-Betrachtung). Die 

Diskussion der Betroffenheit von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen er-

folgt in einem gesonderten Fachbeitrag. 

Der Umweltbericht wurde am 28.11.2024 fertiggestellt und liegt den Planunterla-

gen bei. Im Ergebnis konnte eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als 

Summe der beschriebenen und bewerteten Schutzgüter nicht festgestellt werden. 
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6.5 Verkehr 

Der Planungsraum wird durch eine Zufahrt im Osten des Geltungsbereiches er-

schlossen. Die Anbindung erfolgt an die zwischen Schossow und Japzow verlau-

fende „Dorfstraße“. Damit ist die verkehrliche Erschließung des Planungsraumes 

vollständig gesichert.  
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7. Immissionsschutz 

Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind keine wesentli-

chen Immissionswirkungen im Plangebiet vorhersehbar, die auch nur ansatzweise 

zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Überschreitungen ge-

setzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten.  

8. Wirtschaftliche Infrastruktur 

8.1 Energie-, Wasserver- und -entsorgung 

Die von den Trafo-Stationen bis zum Übergabepunkt benötigten Mittelspannungs-

kabel werden unterirdisch verlegt.  

Ein Anschluss an das Wasserver- und Abwasserentsorgungsnetz ist nicht erforder-

lich. 

8.2 Gewässer 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Gewässer. Anfallendes Nie-

derschlagswasser kann weiterhin auf der Fläche versickern.  

Es werden mit der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage auch keine Stoffe frei-

gesetzt, die die Qualität des Grundwassers beeinträchtigen können.  

8.3 Telekommunikation 

Im Planbereich befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Telekommu-

nikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG.  

8.4 Abfallrecht 

Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass sowohl von 

den Baustellen als auch von den fertigen Objekten eine vollständige geordnete 

Abfallentsorgung erfolgen kann.  

8.5 Brandschutz 

Für die gewaltlose Zugänglichkeit der umzäunten PVA ist ein Feuerwehr-Schlüs-

seldepot am Zufahrtstor vorgesehen. 

Um im Schadensfall die zuständigen Ansprechpartner erreichen zu können, sind 

am Eingangstor die Erreichbarkeiten des für die bauliche Anlage verantwortlichen 

Betreibers sowie des Energieversorgungsunternehmens dauerhaft und deutlich an-

gebracht. 

Aufgrund der räumlichen Ausdehnung der PVA wird der örtlichen Feuerwehr ein 

Lageplan des Geländes zur Verfügung gestellt. Darin sind die maßgeblichen Anla-

genkomponenten von den Modulen über Leitungsführungen zu Wechselrichtern 

und Transformatoren bis zur Übergabestelle des zuständigen Energieversorgungs-

unternehmens enthalten. Relativ gefährdete Komponenten von PVA sind Wechsel-

richter und Transformatoren. 
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Da die stromführenden Leitungen überwiegend erdverlegt sind, geht von ihnen nur 

eine geringe Gefahr der Brandweiterleitung aus. Über die Wege zwischen den Mo-

dultischen sowie den Abständen der Modultische untereinander sind Brandschnei-

sen gegeben, die einer evtl. Brandweiterleitung entgegenwirken. 

Die örtliche Feuerwehr wird nach Inbetriebnahme der PVA in die Örtlichkeiten und 

die Anlagentechnik eingewiesen. 

Brand- und Störfallrisiken werden durch fachgerechte Installation und Inbetrieb-

nahme der PVA sowie regelmäßige Wartung minimiert. 

Im Brandfall sind die "Handlungsempfehlungen Photovoltaikanlagen" des Deut-

schen Feuerwehr Verbandes (siehe Anlagen) unter Verweis auf die VDE 0132 

"Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen" 

zu beachten.  

Die dortigen Ausführungen betreffen insbesondere die einzuhaltenden Sicherheits-

abstände und die Durchführung von Schalthandlungen. Demnach sind PVA beden-

kenlos zu löschen, wenn die erforderlichen Sicherheitsabstände eingehalten wer-

den.  

Bei einer Photovoltaikanlage handelt es sich um eine bauliche Anlage im weitesten 

Sinne mit einer geringen Brandlast. Dennoch soll ein Grundschutz an Löschwasser 

von 30 m3/h über 2 Stunden vorgehalten werden.  
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9. Denkmalschutz 

9.1 Baudenkmale 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmale, die als Denkmal im 

Sinne des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern einge-

tragen und als Zeitzeugen der Geschichte zu erhalten sind. 

9.2 Bodendenkmale 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Geltungsbereich keine Bodendenk-

male oder Verdachtsflächen bekannt. 

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt 

werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V vom 6. Januar 1998 (GVOBl. M-V, Teil I, S. 

12 ff.) die zuständige untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der 

Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes für Bodendenkmal-

pflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten. 

Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigen-

tümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflich-

tung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige. 
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10. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

Flächenbilanz:  

SO PV 223.887 m² 

SO BESS 51.151 m² 

zu 2.1 Ermittlung des Biotopwertes 

Zur Ermittlung des Biotopwertes wird zunächst aus der Anlage 3 die Wertstufe 

ermittelt. 

Biotopwert ACS:  1 - 0  = 1 (Flächenanteil innerhalb SO PV = 223.887 m²) 

Biotopwert ACS:  1 – 0 = 1 (Flächenanteil innerhalb SO BESS = 51.151 m²) 

 

Zu 2.2 Ermittlung des Lagefaktors 

Der Abstand des SO BESS zu vorhandenen Störquellen (in diesem Fall die Dorf-

straße zwischen Schossow und Japzow) ist kleiner als 100 m. Der Lagefaktor ist in 

diesem Fall 0,75. Der Abstand des SO PV zur Dorfstraße beträgt zwischen 100 und 

625 m. Daraus ergibt sich ein Lagefaktor von 1. 

 

Zu 2.3 Berechnung des Eingriffsflächenaquivalents für Biotopbeseitigung bzw. 

Biotopveränderung (unmittelbare Wirkungen/Beeinträchtigung) 

Für Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verändert werden (Funktions-

verlust), ergibt sich das Eingriffsflächenäquivalent (EFÄ) durch Multiplikation aus 

der vom Eingriff betroffenen Fläche des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps 

und dem Lagefaktor. 

 

Biotoptyp Fläche in m² Biotopwert Lagefaktor Fläche * Biotopwert * Lagefaktor =  EFÄ in m² 

ACS 223.887 1 0,75 223.887 * 1 * 0,75 =  167.915 

ACS 51.151 1 1 51.151 * 1 * 1 = 51.151 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente (EFÄ): 219.066 
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Zu 2.4 Berechnung des Eingriffsäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von 

Biotopen 

Biotopbeeinträchtigungen im Randbereich der Anlagen bzw. außerhalb der Bau-

grenze sind für die geplante Photovoltaikanlage generell nicht zu erwarten. Der 

Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage erzeugt keine Immissionen, die eine 

Beeinträchtigung der verschiedenen Schutzgüter erwarten lässt. 

Zu 2.5 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 

Für Trafostationen ist mit einer Vollversiegelung von rund 53 m² zu rechnen. Der 

Zuschlag für Vollversiegelung beträgt 0,5. 

Für das SO BESS wurde eine GRZ von 0,2 festgelegt. Innerhalb dieses Sondege-

bietes werden also 20% der Sondergebietsfläche vollversiegelt. Das SO BESS hat 

eine Fläche von 51.151 m² woraus sich eine Vollversiegelung von 10.230 m². Für 

diese Fläche ist ebenfalls ein Zuschlag von 0,5 anzuwenden 

 

Versiegelung in m² Zuschlag Teil-/Vollversiegelung Versiegelung * Zuschlag EFÄ in m² 

10.230 0,5 10.230* 0,5 5.115 

53 0,5 53 * 0,5 27 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente (EFA): 5.142 

Zu 2.6 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

Aus den berechneten Eingriffsflächenäquivalenten ergibt sich durch Addition der 

multifunktionale Kompensationsbedarf. 

 

EFÄ-Biotopbeseitigung  + 
EFÄ-Funktionsbeeinträchti-

gung 
+ EFÄ-Versiegelung  

Multifunktiona-

ler Kompensati-

onsbedarf [m² 

EFÄ] 

219.066 0 5.142 224.181 

Summe des multifunktionalen Kompensationsbedarfs (EFÄ): 224.181 
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Zu 2.7 Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen  

Maßnahme 8.30: Anlage von Grünflächen auf Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

Beschreibung: Die Zwischenmodulflächen sowie die von Modulen überschirmten 

Flächen werden der Selbstbegrünung überlassen 

Anforderungen: 

o keine Bodenbearbeitung nach Fertigstellung des Solarparks 

o keine Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 

o höchstens zweimal jährlich Mahd, Abtransport des Mähgutes 

o Frühster Mahdtermin 15. Juli 

o Anstelle der Mahd kann auch eine Schafbeweidung vorgesehen werden mit 

einem Besatz von max. 1,0 GVE, nicht vor dem 15. Juli 

o Festsetzung der Anerkennungsforderungen im Rahmen der Bauleitplanung  

 

Wert der Zwischenmodulflächen: 

SO PV  M 8.31 b) Zwischenmodulflächen GRZ 0,5 (50%)   →  0,8 

  M 8.31 a) Überschirmten Flächen GRZ 0,5 (50%)   →  0,4 

Damit ergibt sich folgende Äquivalenzfläche für die Maßnahme: 

kompensationsmin-

dernde Maßnahme 

Fläche 

in m² 
Wertstufe 

Fläche * Wert d. kompen-

sationsmindernden Maß-

nahme = m² FÄ 

Flächenäquivalent  

M 8.31 a) 111.944 0,4 111.944* 0,4 44.778 

M 8.31 b) 111.944 0,8 111.944* 0,8 89.555 

Gesamtumfang als Flächenäquivalent für die  

kompensationsmindernde Maßnahme: 
134.333 

 

Der um das Flächenäquivalent der kompensationsmindernden Maßnahmen korri-

gierte multifunktionale Kompensationsbedarf wird wie folgt ermittelt: 

 

Multifunktionaler Kompen-

sationsbedarf (m² EFÄ) 
- Flächenäquivalent d. kompensationsmin-

dernden Maßnahme (m² EFÄ) 

Korrigierter multifunktionaler 

Kompensationsbedarf    

[m² EFÄ] 

224.181 134.333 89.848 

korrigierter multifunktionaler Kompensationsbedarf: 89.848 
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Zu 4. Kompensation des Eingriffes 

Die Investoren erwerben durch eine entsprechende vertragliche Vereinbarung 
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Anl. Anlage(n) 

Art. Artikel 

BE Baustelleneinrichtung 

BfN Bundesamt für Naturschutz 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 
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ca. circa 

d. h. das heißt 

evtl. eventuell 
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GB 

gem. 
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inkl. inklusive 

i. S. v.  im Sinne von 
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UNB 

UWB 

Untere Naturschutzbehörde 

Untere Wasserbehörde 

 

 

 

 

 

 

  



Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr.8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“   

N o v e m b e r  2 0 2 4   S e i t e  | 5 

1 Anlass und Aufgabenstellung 

Für die an den stillgelegten Sandtagebau Schossow angrenzenden intensiv genutzten Ackerflächen im 

Gemeindedreieck der Gemeinden Wolde, Röckwitz und Tützpatz ist auf einer Gesamtfläche von ca. 40 

ha die Errichtung und der Betrieb von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zur Erzeugung von 

umweltfreundlichem Solarstrom geplant. Diese sollen die bereits auf dem Gelände des still-gelegten 

Sandtagebaus errichtete Photovoltaikanlage arrondieren bzw. erweitern. Für den Teil dieser 

Erweiterung, der innerhalb des Gemeindegebietes der Gemeinde Tützpatz liegt, soll daher der 

Bebauungsplan Nr. 8 „Photovoltaikanlage Schossow 2“ aufgestellt werden. Nach den derzeitigen 

Planungen soll die maximale zu installierende elektrische Leistung bei ca. 27,3 MW liegen. Der 

Bebauungsplan dient entsprechend der gesetzlichen Anforderungen des allgemeinen Klimaschutzes 

mit der Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für Erzeugung erneuerbarer Energien auch der 

Minderung des CO2-Ausstoßes und trägt so zur Mitigation (Minderung) des globalen Klimawandels 

bei. 

 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB schriftlich 

unterrichtet und aufgefordert, sich auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 

Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zu äußern. Die bisher vorliegenden Stellungnahmen wurden 

bei der Erstellung des Bebauungsplanentwurfs mit Stand November 2024 berücksichtigt. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist im Zusammenhang mit Aufstellung eines Bebauungsplanes eine 

Umweltprüfung durchzuführen, deren Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt werden. Der 

Umweltbericht ist gemäß § 2 a Satz 3 BauGB ein eigenständiger Teil der Begründung des 

Bebauungsplans. Er stellt insbesondere die ermittelten Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege dar.  

Im Rahmen der vorliegenden Umweltprüfung wird die Verträglichkeit des geplanten Vorhabens mit 

den Schutzgütern geprüft und die zu erwartenden erheblichen oder nachhaltigen 

Umweltauswirkungen bewertet. Nach der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB und einer entsprechenden Abstimmung des Umfangs 

und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB erfolgt die Darstellung der 

Ergebnisse im hier vorliegenden Umweltbericht.  

Die vorliegende Planung ist sowohl maßnahmen- als auch schutzgutbezogen darzustellen und zu 

bewerten. Im Rahmen der Umweltprüfung ist die Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 

erforderlich. Die Diskussion der Betroffenheit von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen wurde 

im Vorfeld mit der unteren Naturschutzbehörde des LK MSE mit dem Vorhabenträger erörtert. 

Aufgrund der bisherigen intensiven Nutzung als Intensivacker und der östlichen Begrenzung durch eine 

Gemeindestraßen wurde auf eine Potenzialabschätzung im Rahmen des gesonderten Fachbeitrages 

(Vgl. Anh.1, Artenschutzfachbeitrag) abgestellt.  

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind die 

unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft durch die geplante Flächeninanspruchnahme 

betreffend die Schutzgüter Fläche, Boden, Tiere und Pflanzen, Wasser, Luft, Klima, Landschaft sowie 

die sich jeweils ergebenden Wechselwirkungen.  

Die Lärm-, Staub- sowie Schadstoffimmissionen während der Bauphase sind bezüglich der Schutzgüter 

Mensch und seine Gesundheit sowie für Boden, Pflanzen und Tiere zu beurteilen. Außerdem ist die 
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Wahrnehmbarkeit der Anlage bezüglich der Schutzgüter Tiere, Mensch und Landschaftsbild zu 

beurteilen. Maßgeblich für die Betrachtungen sind die Realisierung und der Betrieb einer Freiflächen-

Photovoltaikanlage, die damit verbundenen Wirkungen innerhalb der Bauphase sowie der 

Funktionsverlust der überbauten Grundstücksteile innerhalb der Betriebsphase.  

Zur Vermeidung unnötiger Beeinträchtigungen des Natur- und Landschaftshaushaltes sind die in §§ 1 

und 2 BNatSchG verankerten Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

maßgeblich und bindend. Demnach ist zu prüfen, ob das Bauleitplanverfahren einen Eingriff im Sinne 

des § 14 Abs. 1 BNatschG erwarten lässt (Prognose des Eingriffs).  

Zudem ist die Gemeinde Tützpatz verpflichtet, alle über die Inanspruchnahme von Natur und 

Landschaft am Ort des Eingriffs hinausgehenden Beeinträchtigungen der Umwelt auf ihre 

Vermeidbarkeit zu prüfen (Vermeidungspflicht).  

Im Weiteren ist durch die Gemeinde zu prüfen, ob die Auswirkungen des Vorhabens beispielsweise 

durch umweltschonende Varianten gemindert werden können (Minderungspflicht).  

In einem nächsten Schritt sind die zu erwartende nicht vermeidbare Eingriffe durch planerische 

Maßnahmen des Ausgleichs zu kompensieren. Unter normativer Wertung des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

in Verbindung mit § 1 a Abs. 3 BauGB hat die Gemeinde die zu erwartende Eingriffe in Natur und 

Landschaft mit den übrigen berührten öffentlichen und privaten Belangen abzuwägen 

(Integritätsinteresse). 

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und des Inhalts des Vorhabens 

Ziel des o. g. Bebauungsplans ist es, durch Festsetzung von sonstigen Sondergebieten gemäß § 11 Abs. 

2 BauNVO die Realisierung und den Betrieb von Freiflächenphotovoltaikanlagen einschließlich der 

erforderlichen Nebenanlagen planungsrechtlich zu sichern und die Erzeugung von 

umweltfreundlichem Solarstrom innerhalb des Gemeindegebietes zu ermöglichen. 

Das Vorhaben umfasst die Errichtung und den Betrieb von großflächigen Photovoltaikanlagen. Zulässig 

sind insbesondere Modultische mit Solarmodulen sowie die für den Betrieb erforderlichen 

Nebenanlagen, Transformationsstationen, Wechselrichterstationen, Verkabelungen, Wartungs-

flächen, Fahrwege und Zäune. Bei der geplanten Photovoltaikanlage handelt es sich um linienförmig 

aneinandergereihte Module, die auf Gestellen gegen Süden platziert werden.  

Der Abstand zwischen den Modulreihen ist in Abhängigkeit der Geländemodellierung, zur Vermeidung 

gegenseitiger Beschattung und einer Ausrichtung für eine optimierte Sonneneinstrahlung variabel 

zwischen 3 - 8 m. Die Distanz der Module von der Geländeoberkante (GOK) variiert aufgrund ihrer 

Schrägstellung, der Exposition nach Süden und der Geländeform.  

Der Abstand wird maximal 4 m an der Rückseite betragen. Die Module werden zu Funktionseinheiten 

zusammengefasst. Zur Aufständerung und optimierten Exposition der Module/Funktionseinheiten 

werden standardisierte, variabel fixierbare Gestelle eingesetzt. Die einzelnen Tische werden auf 

Leichtmetallpfosten montiert. Diese werden in den unbefestigten Untergrund gerammt. Durch die 

sogenannten Rammfundamente ist eine nachhaltige Versiegelung des Bodens nicht notwendig. Die 

Module werden zu Strängen untereinander verkabelt, welche gebündelt an die Zentralwechselrichter 

angeschlossen werden. Die Einspeiseleistung wird voraussichtlich bis zu 23 MWp erreichen.  

Nach Fertigstellung des Solarparks erfolgt aus versicherungstechnischen Gründen die Einzäunung mit 

einem handelsüblichen Maschendraht oder Stabgittermatten mit Übersteigschutz in Höhen zwischen 
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2 bis 3 m. Innerhalb der festgesetzten Baufelder sollen Modultische mit Photovoltaikmodulen in 

parallelen Reihen installiert werden. Im Sinne der Vollzugsfähigkeit ist der Neigungswinkel der Module 

auf 28° gegen Süden zu wählen.  

Bei geringeren Neigungswinkeln sind zur Vermeidung unzumutbarer Beeinträchtigungen auf den 

Flugverkehr entsprechende technische Maßnahmen zu ergreifen. Mit dem Baubeginn werden die 

Solarmodule für die Photovoltaikanlage auf in den Boden gerammten Stützen in Reihen mit einem 

Abstand von etwa 2-5 m aufgestellt. Die Module werden zu Strängen untereinander verkabelt, welche 

gebündelt an die Zentralwechselrichter angeschlossen werden. Mittels Klemmen werden sie an dem 

Untergestell befestigt. Die einzelnen Tische werden auf starre Trägergestelle aus verzinktem Stahl 

montiert.  

Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans mit einer Fläche von 27,3 ha erstreckt sich südlich 

von Schossow auf das Flurstück 23, 24, 25 sowie Teilflächen der Flürstücke 26/1 und 26/2 der Flur 1 in 

der Gemarkung Schossow. 

1.2 Überblick über die Umweltprüfung zugrunde gelegten Fachgesetze und 

Fachpläne 

Maßgeblich für die Beurteilung der Belange des Umweltschutzes im Rahmen dieses Vorhabens sind 

folgende gesetzliche Grundlagen:  

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. L S. 3634), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 

Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LwaldG) i. d. F. der 

Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 870), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 22. Mai 2021 (GVOBl. M-V S.790, 794) 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 

2009, BGBl. I S. 2542, zuletzt geändert zuletzt durch Artikel 3 des Ersten Gesetzes zur Änderung des 

Elektro- und ElektronikgeräteG, der EntsorgungsfachbetriebeVO und des BundesnaturschutzGvom 8. 

Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) 

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 

(Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23.02.2010 (GVOBl. M-V, S. 66), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546) 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräusche, 

Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz BImSchG) i. d. F. der 

Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274, 2021 l S. 123), zuletzt durch Art. 2 Abs. 3 G v. 

19.10.2022.  

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-

Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 

des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) 

Weitere überörtliche Planungen: Raumordnung und Landesplanung  
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Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Dabei sind die einzelnen 

Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfassende Pläne oder Programme aufzustellen.  

Für Planungen und Maßnahmen der Stadt ergeben sich die Ziele, Grundsätze und sonstigen 

Erfordernisse der Raumordnung aus den folgenden Rechtsgrundlagen:  

Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezember 2008 (BGBI. I S. 2986), 

zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Änd. des RaumordnungsG und anderer Vorschriften vom 22.3.2023 

(BGBl. I 88)  

Flächennutzungsplan  

Der Flächennutzungsplan dient als vorbereitender Bauleitplan. Er stellt die geplante Art der 

Bodennutzung des gesamten Gemeindegebietes in seinen Grundzügen dar.  

 

Der Flächennutzungsplan (FNP) dient als behördeninternes Handlungsprogramm einer Gemeinde oder 

Stadt. Beispielsweise bildet der Flächennutzungsplan den rechtlichen Rahmen, welcher durch das 

Entwicklungsgebot des § 8 Absatz 2 Satz 1 BauGB bestimmt ist.  

Die Gemeinde Tützpatz verfügt über einen genehmigten und wirksamen Flächennutzungsplan. Dieser 

weist den Geltungsbereich des Bebauungsplans als Fläche für die Landwirtschaft aus. Im Nordwesten 

überschneidet der Geltungsbereich geringfügig ein Kleinsiedlungsgebiet. Diese minimale Überlagerung 

bezieht sich nur auf die Zufahrt und verbindet den Vorhabensbereich mit den bereits bestehenden 

Zufahrten der Kleinsiedlung. Daher wird in die Kleinsiedlungsstruktur nicht eingegriffen. Auch wird ein 

Teil des Planraumes im Süden als Bewilligungsraum Kies/Sand gekennzeichnet. Dieser Status ist nicht 

mehr aktuell. Die Ausweisung als Sondergebiet „Energiegewinnung auf Basis solarer 

Strahlungsenergie“ ist daraus nicht zu entwickeln. Aus diesem Grund wird im Parallelverfahren (gemäß 

§ 8 Abs. 3 BauGB) der Flächennutzungsplan der Gemeinde Tützpatz für den Bereich 

„Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“ fortlaufend verändert. 

Weitere fachplanerische Vorgaben und Quellen:  

Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen, 

Bundesamt für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, November 2007: Der Leitfaden entstand 

im Rahmen eines Monitoring-Vorhaben um die Wirkungen der Vergütungsregelungen des § 11 EEG 

auf den Komplex der Stromerzeugung aus Solarenergie – insbesondere der Photovoltaik-Freiflächen – 

wissenschaftlich und praxisbezogen zu untersuchen.  

Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen, Bundesamt für 

Naturschutz, Bonn 2009 Die Unterlage schafft einen ersten Überblick über mögliche und tatsächliche 

Auswirkungen von Freiflächenphotovoltaikanlagen auf Naturhaushalt und Landschaftsbild. Bei der 

Erarbeitung der Unterlage erfolgten Praxisuntersuchungen zu den Umweltwirkungen von Freiflächen-

photovoltaikanlagen im Vordergrund. 

  

https://www.recht.bund.de/eli/bund/BGBl_1/2023/88
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Weitere fachplanerische Vorgaben:  

Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen, 

Bundesamt für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, November 2007 Der Leitfaden entstand 

im Rahmen eines Monitoring-Vorhaben um die Wirkungen der Vergütungsregelungen des § 11 EEG 

auf den Komplex der Stromerzeugung aus Solarenergie – insbesondere der Photovoltaik-Freiflächen – 

wissenschaftlich und praxisbezogen zu untersuchen.  

Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen, Bundesamt für 

Naturschutz, Bonn 2009 Die Unterlage schafft einen ersten Überblick über mögliche und tatsächliche 

Auswirkungen von Freiflächenphotovoltaikanlagen (PV-FFA) auf Naturhaushalt und Landschaftsbild. 

Bei der Erarbeitung der Unterlage standen erfolgte Praxisuntersuchungen zu den Umweltwirkungen 

von PV-FFA im Vordergrund, wobei eine Beschränkung auf Arten und Biotope sowie das 

Landschaftsbild erfolgte. 
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2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Beschreibung des Vorhabenstandortes einschließlich des Untersuchungsraums 

Der Vorhabenstandort umfasst eine Fläche von 27,3 ha und befindet sich eingebettet an eine östlich 

unmittelbar angrenzende Gemeindestraße sowie im Süden durch den ehemaligen Kiestagebau, der 

bereits mit einer Freiflächenphotovoltaikanlage bebaut ist. Das Plangebiet liegt ca. 1200m südlich der 

Ortslage Schossow. 

 

2.2 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands  

Im Rahmen der örtlichen Besichtigung des Vorhabenstandortes wurde festgestellt, dass der 

naturschutzfachliche Wert der Vorhabenfläche gering ist. Das Vorhaben ist sowohl maßnahmen- als 

auch schutzgutbezogen darzustellen und zu bewerten. Im Falle des vorliegenden Bebauungsplans sind 

somit folgende Auswirkungen aufgrund der Errichtung und des Betriebes einer Freiflächen-

Photovoltaikanlage zu berücksichtigen:  

Baubedingte Auswirkungen  

• Lärm- und Schadstoffbelastung, Beunruhigung durch baubedingten Verkehr Anlage-, 

betriebsbedingte Auswirkungen o Beeinträchtigung des Landschaftsbildes  

• Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Wasser, Pflanzen und Tiere  

• Anlage-, betriebsbedingte Auswirkungen  

• Beeinträchtigung des Landschaftsbildes  

• Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Wasser, Pflanzen und Tiere 

Zusammenfassend wurden drei Konfliktschwerpunkte mit einem erhöhten Untersuchungsbedarf 

festgestellt:  

1. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante Flächeninanspruchnahme 

betreffen die Schutzgüter Fläche, Boden, Tiere und Pflanzen.  

2. Lärm, Staub sowie Schadstoffimmissionen während der Bauphase sind bezüglich der Schutzgüter 

Mensch und Gesundheit, Boden, Pflanzen und Tiere zu beurteilen.  

3. Die Wahrnehmbarkeit der Anlage ist bezüglich der Schutzgüter Tiere, Mensch und Landschaftsbild 

zu beurteilen.  

Die bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkintensität ist für die oben formulierten Planungsziele 

insgesamt als gering einzuschätzen. Geplante Eingriffe beschränken sich auf ein unbedingt not-

wendiges Maß. Hochwertige Biotopstrukturen sind nicht vorhanden. 

Weitere Konfliktschwerpunkte sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Im Rahmen der 

weiteren Betrachtung der Umweltauswirkungen werden die genannten Auswirkungen und Konflikte 

eine besondere Berücksichtigung finden und im Ergebnis des Umweltberichtes bewertet finden. Im 

Rahmen der Umweltprüfung ist eine Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände erforderlich.  

Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung liegen in Form eines artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrag vor und werden im Zusammenhang mit der Bearbeitung des hier vorliegenden 

Umweltberichtes berücksichtigt. (Vgl. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 2024). 
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2.2.1 Schutzgut Mensch und menschlichen Gesundheit 

Das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit wird im Hinblick auf das Wohnen und Arbeiten 

unter gesunden Umweltbedingungen sowie auf die Ausübung von Freizeit- und Erholungsaktivitäten 

untersucht. Nach § 1, Abs. 4, Nr. 2 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft insbesondere zum Zweck der 

Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im 

besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu machen.  

Durch § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass 

schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden 

Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden.  

Nach § 1, Abs. 4, Nr. 2 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft insbesondere zum Zweck der Erholung in der 

freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im besiedelten und 

siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu machen.  

Das Schutzgut Mensch ist zudem über zahlreiche Wechselbeziehungen mit den anderen Schutzgütern 

verbunden. Menschen beziehen ihre Nahrung aus der landwirtschaftlichen Produktion und sind 

letztlich von den Bodeneigenschaften abhängig. Über die Atemluft sind Wechselwirkungen mit dem 

Schutzgut Luft vorhanden. Zwischen der Erholungsnutzung und dem Schutzgut Landschaft besteht 

zudem ein enger Zusammenhang. Technische Anlagen in der Landschaft können u.a. durch potenzielle 

Blendwirkung als störend empfunden werden. Nach dem derzeitigen Stand der Technik sind 

Reflexionen und Blendwirkungen aufgrund von Antireflexionsschichten ausgeschlossen Eine 

Beleuchtung des Anlagengeländes ist ferner nicht vorgesehen.  

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit sind mit Umsetzung 

des Vorhabens und des Bebauungsplan Nr. 8 daher nicht zu erwarten. 

2.2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Nach § 1 Nr. 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist die Pflanzen- und Tierwelt einschließlich ihrer 

Lebensstätten und Lebensräume auf Dauer zu sichern. Das Plangebiet weist aufgrund seiner Lage und 

landwirtschaftliche Vornutzung eine Vorbelastung bezüglich des Biotopbestandes und der Eignung als 

Lebensraum für Tiere auf. Etwaige Habitatpotenziale und die Nutzung der Baugebietsfläche als 

Lebensraum streng geschützter Pflanzen und Tiere wurden im Rahmen einer Begehung übersichtsartig 

geprüft.  

Um die potenzielle Betroffenheit von den nach Anhang IV FFH streng geschützten Pflanzen und Tieren 

im Zusammenhang mit dem Vorhaben zu prüfen, wurde weiterhin im Zuge der Umweltprüfung ein 

aktueller Artenschutzfachbeitrag angefertigt. Die Ergebnisse wurden unter Punkt 2.3.2 in die 

vorliegende Umweltprüfung miteinbezogen (Vgl. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 2024). 

2.2.3 Schutzgut Fläche 

Der Vorhabenstandort umfasst Ackerflächen, die als solche einer intensiv genutzten Bewirtschaftung 

unterliegen. Die hier vorhandenen Sandböden sind durch ein geringes landwirtschaftliches 

Produktionsvermögen gekennzeichnet.  
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Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. Die 

Inanspruchnahme von hochwertigen land- oder forstwirtschaftlich genutzten Böden ist zu vermeiden. 

Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt notwendiges Maß begrenzt werden.  

Im Zuge der Bauarbeiten werden Flächen für die Baustelleneinrichtung und für Lagerplätze benötigt. 

Die dazu nötigen Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt notwendiges Maß begrenzt werden.  

Mit Umsetzung der obenstehenden Hinweise ist nicht mit einer erheblichen Beeinträchtigung des 

Schutzgutes Fläche zu rechnen. 

2.2.4 Schutzgut Boden 

Die gültige rechtliche Definition für das Schutzgut Boden liefert das Bundes-Bodenschutzgesetz 

(BBodSchG). Danach handelt es sich beim Boden um die oberste Erdkruste. Auch die flüssigen und 

gasförmigen Bestandteile zählen dazu, die Bodenlösung und Bodenluft. Nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG 

ist Boden zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktions-fähigkeit des Naturhaushalts so zu 

erhalten, dass er seine Funktion im Naturhaushalt erfüllen kann.  

Die Bewertung des Bodens erfolgt anhand der Bodenfunktionen als Lebensgrundlage und Lebensraum 

für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, als Nährstoff- und Wasserspeicher, als Abbau-, 

Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen insbesondere auch zum Schutz des 

Grundwassers, als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte und als Nutzfläche. 

Nach § 1 BBodSchG sind bei Einwirkungen auf den Boden Beeinträchtigungen seiner natürlichen 

Funktionen sowie seiner Archiv-Funktionen so weit wie möglich zu vermeiden. Der Vorhabenstandort 

umfasst Brachflächen, die keiner Bewirtschaftung mehr unterliegen. Die hier vorhandenen Sand-

böden sind durch ein geringes Produktionsvermögen mit einem geringen Speichervermögen und guten 

Versickerungseigenschaften gekennzeichnet. 

Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna 

vorhanden. Als Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna sind solche zu nennen, 

die das Vorkommen spezieller Arten ermöglichen. Der gesamte Plangeltungsbereich weist eine geringe 

Bodengüte auf. 

Böden mit hoher Bedeutung als Regler für den Stoff- und Wasserhaushalt 

Aufgrund der derzeitigen (Nicht)Nutzung ist davon auszugehen, dass die wesentlichen 

Bodenfunktionen innerhalb des Geltungsbereiches in durchschnittlicher Ausprägung vorhanden sind. 

Bedingt durch die Vornutzung und die damit einhergehenden Belastungen hat der Boden in diesem 

Bereich für den Stoff- und Wasserhaushalt keine hervorgehobene Bedeutung.  

Böden mit hoher Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte  

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind innerhalb des Geltungsbereiches keine Boden-

denkmalverdachtsflächen bekannt.  

2.2.5 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser umfasst die Oberflächengewässer sowie das Grundwasser. Gemäß § 1 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensraum für 

Tiere und Pflanzen und als Lebensgrundlage des Menschen zu schützen.  



Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr.8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“   

N o v e m b e r  2 0 2 4   S e i t e  | 13 

Gemäß § 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als 

Lebensraum für Tiere und Pflanzen und als Lebensgrundlage des Menschen zu schützen. Vermeidbare 

Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen sollen unterbleiben.  

Für das Grundwasser sind die derzeit unversiegelten Bereiche von ökologischem Wert, da sie potenziell 

für die Grundwasserneubildung von Bedeutung sein können. Bedingt durch die Vornutzung und die 

damit einhergehenden Belastungen hat der Planbereich für den Stoff- und Wasserhaushalt keine 

hervorgehobene Bedeutung. Vermeidbare Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen sollen 

jedoch unterbleiben.  

2.2.6 Schutzgut Landschaft 

Der Untersuchungsraum ist durch die brachliegenden Flächen und nicht mehr genutzten Gebäude und 

Gebäudereste geprägt.  

Bewertet man den Zustand der untersuchten Landschaft mittels der Erlebnisfaktoren Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit, so hat der Vorhabenstandort durch seine anthropogene Vorprägung und die 

vorhandene Einfriedung lediglich eine geringe Bedeutung für den Natur- und Landschaftsraum. Die 

landwirtschaftliche Vorprägung des Planungsraums vermindern ferner die Erlebbarkeit und 

Wahrnehmbarkeit der lokalen Landschaft als Natur- und Lebensraum.  

Die Eigenart bezeichnet die historisch gewachsene Charakteristik und Unverwechselbarkeit einer 

Landschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dabei kann die Eigenart sowohl natürlich als auch 

menschlich geprägt sein. Als Teil der Agrar- und Kulturlandschaft ist der Untersuchungsraum typisch 

für ehemalig intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen.  

Die Naturnähe und Vielfalt als Ausdruck für die erlebbare Eigenentwicklung, Selbststeuerung, 

Eigenproduktion und Spontanentwicklung in Bezug auf Flora und Fauna beschränkt sich auf die 

innerhalb des Planungsraums vorhandenen Vegetationsstrukturen. 

2.2.7 Schutzgut Luft und allgemeiner Klimaschutz 

Die Region Mecklenburgische Seenplatte liegt im Übergangsbereich des subatlantischen zum 

kontinental geprägten Klima. Der Vorhabenbereich liegt mitten in der Region Mecklenburgische 

Seenplatte und gehört zu den niederschlagsarmen Gebieten des Landes Mecklenburg- Vorpommerns. 

Das Klima in Reinberg ist warm und gemäßigt.  

Zur Luftqualität liegen keine Daten vor, es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass keine akuten 

Belastungen der Luftqualität bestehen. Lediglich temporär kommt es zu Belastungen durch 

landwirtschaftliche Tätigkeiten kommen (Emissionen, Staub, Geruch). Vom Untersuchungsgebiet 

selbst geht keine Belastung aus 

2.2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter umfasst Zeugnisse menschlichen Handelns, die 

ideeller, geistiger und materieller Natur sein können und für die Geschichte des Menschen bedeutsam 

sind oder waren.  

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmale, die als Denkmal im Sinne des 

Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingetragen und als Zeitzeugen der 

Geschichte zu erhalten sind. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Vorhabens 

weiterhin keine Bodendenkmalverdachtsflächen bekannt. 
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2.2.9 Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 

Ein Teil des Naturschutzrechts befasst sich mit den Schutzgebieten. Dabei handelt es sich um Gebiete, 

welche durch öffentliches Recht geschützt sind und deren Schutzgüter Bestandteile der Natur oder 

Landschaft sind. Dieser Schutz dient der Sicherung der speziellen Funktion dieser Gebiete, 

beispielsweise dem Erhalt des Lebensraums für gefährdete Tiere oder Pflanzen.  

Auch Flächen, welche aus wissenschaftlichen oder aus naturgeschichtlichen Gründen als 

schützenswürdig gelten, werden als Schutzgebiete ausgewiesen. Der Geltungsbereich unterliegt 

keinen Schutzgebietsausweisungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bzw. dem 

Naturschutzausführungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (BbgNatSchAG M-V). Nationale 

oder europäische Schutzgebiete werden durch das Vorhaben nicht überplant.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“ 

unterliegt keinen Schutzgebietsausweisungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bzw. 

dem Naturschutzausführungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V). 

Erhebliche Auswirkungen durch die Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 8 „Photovoltaikanlage 

Sandtagebau Schossow 2“ auf das Schutzgut Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung sind somit ausgeschlossen. 

2.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

2.3.1 Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Mensch  

Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit als nicht erheblich 

anzusehen, es sind daher diesbezüglich keine Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen erforderlich  

Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind keine wesentlichen Emissions-

wirkungen im Plangebiet zu erwarten, die zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von 

Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten.  

Nach dem derzeitigen Stand der Technik sind Reflexionen und Blendwirkungen aufgrund von Anti-

reflexionsschichten ausgeschlossen. Im Nahbereich der Anlage sind betriebsbedingte Lärmemissionen 

z. B. durch Wechselrichter und Transformatoren grundsätzlich möglich. Eine Beleuchtung des 

Anlagengeländes ist ferner nicht vorgesehen. 

Die Trafostationen werden in ausreichender Entfernung zum nächstgelegenen Wohngebäude 

errichtet. Während der Bauphase kann es kurzzeitig zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen durch 

Lieferfahrzeuge und Montagepersonal kommen. Diese Immissionen lassen sich nicht vermeiden und 

sind sowohl mengenmäßig als auch zeitlich begrenzt. Innerhalb der Betriebsphase sind jedoch keine 

Einflüsse auf das bestehende Verkehrsaufkommen zu erwarten. Im Nahbereich der Anlage können, z. 

B. durch Wechselrichter und Kühleinrichtungen betriebsbedingte Lärmemissionen entstehen. Durch 

den Einsatz dezentraler Wechselrichter, welche annähernd geräuschlos arbeiten, kann eine 

Lärmemission durch Wechselrichter weitestgehend ausgeschlossen werden.  

Ein Wechselrichter ist ein wichtiger Bestandteil einer Photovoltaikanlage. Die Solarmodule 

produzieren Gleichstrom, den der Wechselrichter vor der Einspeisung ins öffentliche Stromnetz sowie 

vor der Verwendung im hausinternen Netz zu Wechselstrom umwandelt. Darüber hinaus werden laut 

Aussage des Investors dezentrale Wechselrichterverbaut, die keine Eigengeräusche verursachen.  

 



Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr.8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“   

N o v e m b e r  2 0 2 4   S e i t e  | 15 

Sämtliche Geräte halten darüber hinaus die TA-Lärm ein. Um noch weiter ausreichenden Schallschutz 

zu gewährleisten, werden solche lärmrelevanten Anlagen mit einem ausreichend großen 

Mindestabstand zur nächstgelegenen Wohnbebauung errichtet. 

Insgesamt lässt sich für den Aspekt möglicher Geräuschimmissionen festhalten, dass sämtliche Geräte, 

die für den laufenden Betrieb zum Einsatz kommen sollen in Deutschland zertifiziert wurden und die 

TA-Lärm einhalten. Während der Bauphase ist sicherzustellen, dass die Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen – (AVV-Baulärm vom 

19.08.1970) festgesetzten Immissionsrichtwerte für die betroffenen Gebiete während der Tagzeit und 

vor allem während der Nachtzeit eingehalten werden. Dabei gilt als Nachtzeit die Zeit von 20:00 bis 

07:00 Uhr. 

Die Zufahrt wird aus Osten gewährleistet. Hier führt von der Gemeindestraße die Zufahrt zum 

Plangebiet mit einem teilversiegelten Weg erschlossen. Dabei wird ein angemessener Abstand 3m 

zum angrenzenden Grundstück gewahrt. 

Im Hinblick auf die Erholungsfunktion sind die Auswirkungen des Vorhabens in Zusammenhang mit 

der ohnehin nicht vorhandenen besonderen Bedeutung des Plangebietes als nicht erheblich zu 

bewerten. Auswirkungen des Solarparks auf das Landschaftserleben werden unter dem Schutzgut 

Landschaft betrachtet.  Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit 

als nicht erheblich anzusehen, es sind keine Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 

Es sind im Ergebnis der Umweltprüfung zum B-Plan Nr. 8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 

2“ keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten.  

2.3.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologische 

Diversität 

Flora 

Um die Betroffenheit von den nach FFH Anhang IV streng geschützten Pflanzen und Tieren im 

Zusammenhang mit dem Vorhaben zu prüfen, wurde ein aktueller Artenschutzfachbeitrag angefertigt. 

Verstöße gegen die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG können im Rahmen der Vorhabenplanung 

mit Sicherheit vermieden werden.  

Mit der Einhaltung und Umsetzung der dort beschrieben Vermeidungsmaßnahmen, insbesondere der 

VM1 Brutzeitenregelung sind keine erheblichen negativen Folgen auf den Erhaltungszustand der 

potenziell vorkommenden und nachgewiesenen Arten im Untersuchungsraum zu erwarten. (Vgl. 

Anlage 1, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 2024).  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es i. d. R. durch den Bau von Freiflächen-PV-Anlagen 

zu keinen oder nur zu geringen Beeinträchtigungen der lokalen Brutvogelgemeinschaften kommt. 

Vielmehr überwiegen die positiven Effekte.  

Nach aktuellen Studien profitiert die lokale Brutvogel-gemeinschaft häufig in erheblichen Maßen. Dies 

betrifft in erster Linie die Artenvielfalt. Durch den Übergang von brach liegenden Flächen zu extensiver 

Grünlandpflege wandeln sich die Flächen in artenreiche Grünlandflächen um (PESCHEL 2010, 2016b, 

2023f, GRÄTZ 2020, BIRD-LIFE ÖSTERREICH 2023a). Dadurch erhöht sich die Artenzahl und –vielfalt 

bereits nach kurzer Zeit. 
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Für die im Umfeld brütenden Arten, die im Solarpark keine Nistmöglichkeiten haben, können die 

Solarparks durch das Extensivgrünland und die umliegenden Heckenstrukturen sowie den Samen- und 

Insektenreichtum attraktive Nahrungshabitate darstellen. 

Bezüglich der möglichen Auswirkungen sowie einer zu erwartenden Besiedlung des Solarparks ist 

neben dem zentralen Aspekt der Umwandlung von Brachland in Extensivgrünland auch der Einfluss 

der Struktur der PV-Anlage zu berücksichtigen. Vor dem Hintergrund der vielfach dokumentierten 

positiven Entwicklung der Brutvogelgemeinschaften in Solarparks kann davon ausgegangen werden, 

dass es durch den geplanten Solarpark zu keiner Beeinträchtigung, schon gar nicht zu 

artenschutzrechtlich relevanten Schädigungen und Störungen, kommt.  

Vielmehr ist auch im Bereich des Solarparks eine positive Entwicklung der Brutvogelgemeinschaften 

zu erwarten. Reptilien und Amphibien werden allenfalls an den Zuwegungen im Rahmen der 

Bautätigkeiten tangiert. Durch eine entsprechende Bauzeitenregelung und Vermeidungsmaßnahmen, 

wie Amphibien- und Reptilienschutzzäune, sind Beeinträchtigungen jedoch ausgeschlossen.  

Im Ergebnis des hier vorliegenden Umweltberichtes im Zusammenhang mit dem 

Artenschutzfachbeitrag sind unter der Beachtung der dort aufgeführten Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 

sowie die biologische Diversität zu erwarten (Vgl. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 2024).  

Es sind im Ergebnis der Umweltprüfung zum B-Plan Nr. 8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 

2“ keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere sowie biologische 

Diversität zu erwarten.  

2.3.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 

Der Bau des Solarparks führt zu einer Überschirmung der Fläche, die im Rahmen der Eingriffsregelung 

als Versiegelung zu betrachten ist. 

Tatsächlich wird nur ein Teil der überplanten Fläche tatsächlich (teil-) versiegelt. Vollversiegelungen 

nehmen dabei nur einen sehr geringen Anteil ein, Teilversiegelungen werden in Form von 

wassergebundenen Überdeckungen aus Schotter hergestellt (Zuwegungen). Die Versiegelungen 

erfolgen nahezu ausschließlich im Bereich bestehender Versieglungen. Der Eingriff durch eine 

Errichtung von Solarmodulen ist weiterhin grundsätzlich reversibel, da die Solarpaneele keine 

Fundamente haben und über kleinflächige Standpfosten mit Profilblechen in den Boden gerammt 

werden.  

Im Zuge der Bauarbeiten werden Flächen für die Baustelleneinrichtung und für Lagerplätze benötigt. 

Dafür sind Flächen auszuwählen, die bereits eine deutliche Vorbelastung aufweisen oder einer zu-

künftig geplanten Versiegelung unterliegen. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind diese Flächen zu 

beräumen und in den ursprünglichen Zustand zurückzuführen. Auf diese Weise können eine 

nachhaltige Beeinträchtigung des Lebensraumes auf diesen Flächen unterbunden und das Erfordernis 

von Ersatzmaßnahmen vermindert werden.  

Die mit der Planung verbundenen Neuversiegelungen werden im Rahmen des Eingriffs-Ausgleichs-

Konzeptes kompensiert. Darüber hinaus sind die negativen Auswirkungen als nicht erheblich 

anzusehen, so dass in Bezug auf das Schutzgut Fläche keine weiteren Ausgleichsmaßnahmen 

notwendig sind. Hochwertige Flächen werden mit dem Vorhaben nicht in Anspruch genommen. Es 

sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche erkennbar.  
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Es sind im Ergebnis der Umweltprüfung Bebauungsplan Nr. 8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau 

Schossow 2“ keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche zu erwarten.  

2.3.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Baubedingt sind Eingriffe in den Boden notwendig. Innerhalb der Wegeflächen wird es zu 

Verdichtungen kommen. Da es sich jedoch ohnehin um bereits anthropogen beeinflusste Böden 

handelt, sind diese Auswirkungen nicht als erhebliche Beeinträchtigung zu bewerten. Darüber hinaus 

besteht baubedingt die die potenzielle Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, 

Schmieröle).  

Diese besteht jedoch grundsätzlich auch bei einem landwirtschaftlichen Betrieb, so dass dieses 

Gefährdungspotenzial nicht über das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht. Vor Beginn der Bauarbeiten 

sind die Baufahrzeuge auf ihren technisch einwandfreien Zustand zu prüfen. Mängel an Fahrzeugen 

sind umgehend zu beheben. Unter Einhaltung dieser Vorgaben lassen sich negative Auswirkungen oder 

Verunreinigungen des Schutzgutes Bodens vollständig ausschließen. 

 

Anlagebedingt sind Teilversiegelungen im Bereich der geplanten Zuwegungen erforderlich, die in Form 

von wassergebundenen Schotterschichten hergestellt werden. Vollversiegelungen finden nur klein-

flächig im Bereich der Trafostationen statt.  

Hierdurch wird der Versiegelungsgrad im Plangebiet auf ein Minimum begrenzt. Die Überschirmung 

der Fläche führt zu konzentrierteren Niederschlagseinträgen im Bereich der Modulunterkanten, 

während der Niederschlag im zentralen Bereich unter den Modulen reduziert wird. Da die Böden 

gleichzeitig beschattet werden, ist daher kein oberflächliches Austrocknen der Böden zu befürchten. 

Schließlich werden die unteren Bodenschichten durch die Kapillarkräfte des Bodens weiter mit Wasser 

versorgt. Auch kann das Niederschlagswasser weiterhin ungehindert in den Boden einsickern, so dass 

die Versickerungsfunktion des Bodens nicht beeinträchtigt wird.  

Bei Auffüllungen zur Nivellierung des Geländes bzw. Wiederherstellung der Bodenauflage, für 

Baustraßen und zur Frostsicherung der Gründungen sind Belange des Bodenschutzes (BBSchG) zu 

beachten. Es sind nur unbedenkliche Baumaterialien oder Zusatz-/ Hilfsstoffe (kein RC-Material) zu 

verwenden. Zur Beurteilung der geogenen Belastungen können hilfsweise die Z-Werte der LAGA M20 

[1997] herangezogen werden.  

Ein sorgfältiger naturnaher Einbau unbelasteten Bodens mit entsprechender Verdichtung und 

Wiederherstellung der Bodenauflage ist zu gewährleisten. Bau und Betrieb unterirdischer 

Stromleitungen mit flüssigen wassergefährdenden Kühl- und Isoliermitteln sind verboten. Nicht 

schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser von den intakten Solarmodulen ist vorrangig auf dem 

Grundstück zu beseitigen (Brauchwassernutzung und/ oder Versickerung bzw. Verdunstung). Dafür ist 

im Wasserschutzgebiet eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landrat des LK Mecklenburgische 

Seenplatte als zuständige Wasserbehörde zu beantragen. Ggf. sind Versickerungsvorrichtungen (bei 

großen Modultischen und geringer Versickerungsleistung des Bodens oder in Hanglagen) vorzusehen 

Verbleibende Beeinträchtigungen aufgrund von Versiegelungen und Überschirmungen werden im 

Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung vollständig ausgeglichen. Gleichzeitig erhält der 

belastete Boden durch die "Bodenruhe", welche durch die Umsetzung des Vorhabens eintritt, die 

Möglichkeit zur Regeneration. In Verbindung mit der Teilbeschattung, durch welche die Verdunstung 
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verringert wird, werden die Böden wieder feuchter, wodurch sich das Mikroklima verändert. Zusätzlich 

haben Böden, die als Dauergrünland bewirtschaftet werden, im Mittel höhere Humusvorräte als 

vergleichbare Böden unter Ackernutzung. Dies ist unter dem Aspekt der Kohlenstoffspeicherung von 

Relevanz, da Humus in Böden der größte terrestrische Speicher für organischen Kohlenstoff ist. [BNE 

Studie Solarparks - Gewinne für die Biodiversität, S. 9]. Eine erhebliche und nachhaltige 

Beeinträchtigung des Schutzgutes Bodens durch das bau-, anlage- und betriebsbedingte 

Gefährdungspotenzial des Schadstoffeintrags in den Boden ist bei ordnungsgemäßer Bauausführung 

nicht zu erwarten. Der Boden unter den Modulen wird auch zukünftig seine Funktion als Lebensraum 

für Bodenorganismen, als Pflanzenstandort sowie die Speicher-, Filter- und Puffer-funktionen 

gegenüber Schadstoffen erfüllen können.  

Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen des Schutzgut Wasser sind unter Beachtung der 

obenstehenden Hinweise und Angaben mit der Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 8 

„Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“ nicht zu erwarten. 

2.3.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Natürliche Oberflächengewässer oder Gewässer II. Ordnung befinden sich nicht innerhalb des 

Geltungsbereiches. Das Bauvorhaben befindet sich nicht im Trinkwassereinzugsgebiet.  

 

Gemäß der Stellungnahme vom Wasser- und Bodenverband Untere Tollense/Mittlere Peene wird das 

wasserbehördliche Einvernehmen zur Errichtung eines Photovoltaikfreiflächenparks bestätigt, wenn 

folgende Hinweise berücksichtigt werden.  

Der Bestand eventuell vorhandener Flächendränage (keine Gewässer II. Ordnung), ist hingegen bei 

dem jeweiligen Flächeneigentümer (Bewirtschafter) in Erfahrung zu bringen. Höchstwahrscheinlich ist 

im östlichen Bereich mit Dränung zu rechnen. 

Die Gründung der Modultische soll auf Rammpfählen mit wenigen Meter Tiefe erfolgen. Verzinkte 

Rammprofile oder Erdschraubanker dürfen nur eingebracht werden, wenn die Eindringtiefe über dem 

höchsten Grundwasserstand liegt (allgemeiner Grundwasserschutz), was nachzuweisen ist. 

Farbanstriche oder Farbbeschichtungen an den Rammprofilen sind untersagt. Es sind zusätzliche 

Auflagen zum Brandschutz notwendig. Die Sofortmaßnahmen sind in einem öffentlich zugänglichen 

Havariemaßnahmenplan festzuhalten, der der unteren Wasserbehörde zur Kenntnis zu geben ist.  

Im Brandfall sollte ein kontrolliertes Abbrennen der PV-Anlage erfolgen.  

 

Weitere Sofortmaßnahmen zum Schutz der Gewässer und des Bodens, die im Havariemaßnahmenplan 

festzuhalten sind, sind insbesondere: 

• Feststellen von Art, Gefährlichkeit und Menge des Stoffes 

• Feststellen des gefährdeten Bereichs (Messen, Nachweisen gegebenenfalls in Zusammenarbeit 

mit anderen Stellen) 

• Warnung und Information der Bevölkerung sowie Absichern, gegebenenfalls 

• vorläufiges Absperren der Unfallstelle 

• Abdichten schadhafter Behälter und Leckagen, Umfüllen aus beschädigten Behältern 
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• Verhindern des Eindringens wassergefährdender Stoffe in den Boden, das Grundwasser, 

oberirdische Gewässer und Abwasseranlagen (siehe kontrolliertes Abbrennen) 

• Auffangen wassergefährdender Stoffe 

• Aufbringen und Aufnehmen von Streu, Saug- und Dämmmitteln (nicht aber die vollständige 

Straßenreinigung) 

• Auffangen der in Gewässer gelangten wassergefährden-den Stoffe, zum Beispiel durch 

Ölsperren 

• Verhindern der weiteren Ausbreitung unter Einsatz von Sonderfahrzeugen, 

• Geräten und Hilfsmitteln 

• Abtragen und Zwischenlagern von verunreinigtem Erdreich. 

Der Havariemaßnahmenplan sollte sich nicht nur auf die hier genannten Punkte beschränken. Zur 

Minimierung der Brandlasten der Anlage sollten Trockentransformatoren oder alternativ esterbefüllte 

Öltransformatoren mit Auffangwanne eingesetzt werden.  

Bei der Baumaßnahme anfallender Bodenaushub wird vor Ort wieder eingebaut wenn keine konkreten 

Anhaltspunkte für Altlasten und keine organoleptischen Hinweise (Geruch, Verfärbung) auf mögliche 

Bodenverunreinigungen vorliegen. Entspricht der angetroffene Boden dem Zuordnungswert nach 

LAGA > Z0, so ist eine Wiederverwertung des Bodenaushubs nicht zulässig. 

Bei Auffüllungen zur Nivellierung des Geländes bzw. Wiederherstellung der Bodenauflage, für 

Baustraßen und zur Frostsicherung der Gründungen sind Belange des Bodenschutzes (BBSchG) zu 

beachten. Es sind nur unbedenkliche Baumaterialien oder Zusatz-/ Hilfsstoffe (kein RC-Material) zu 

verwenden. Zur Beurteilung der geogenen Belastungen können hilfsweise die Z-Werte der LAGA M20 

[1997] herangezogen werden.  

Ein sorgfältiger naturnaher Einbau unbelasteten Bodens mit entsprechender Verdichtung und 

Wiederherstellung der Bodenauflage ist zu gewährleisten. Bau und Betrieb unterirdischer 

Stromleitungen mit flüssigen wassergefährdenden Kühl- und Isoliermitteln sind verboten. Nicht 

schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser von den intakten Solarmodulen ist vorrangig auf dem 

Grundstück zu beseitigen (Brauchwassernutzung und/ oder Versickerung bzw. Verdunstung).  

 

Bei der Baustelleneinrichtung ist darauf zu achten, dass mit Treibstoffen und anderen 

wassergefährdenden Stoffen nur so umgegangen wird, dass eine Verunreinigung des Bodens oder des 

Grundwassers ausgeschlossen wird. Einwandige Lagerbehälter müssen in einem flüssigkeitsdichten 

und ausreichend großen Auffangraum und gegen Niederschlag geschützt stehen. Abfüll- bzw. 

Betankungsvorgänge sind auf flüssigkeitsdichten und medienbeständigen Wannen oder über 

ausgelegten Dichtungsbahnen auszuführen, damit Treibstoffe, Öle und dergleichen, die verschüttet 

werden, nicht in den Untergrund eindringen können.  

Bei der Betankung von Maschinen und Geräten ist entsprechend zu verfahren. Kraft- und 

Schmierstoffe sowie wassergefährdende Stoffe jeglicher Art dürfen nur in einem überdachten Bereich 

in geeigneten Auffangwannen gelagert werden. Sämtliche Geräte, die eingesetzt werden, müssen in 

einen nicht ölverschmutzten Zustand sein. Bewegliche Maschinen sind bei Nichteinsatz bzw. 

Schichtende auf befestigten, gegen Versickerung geschützten Flächen abzustellen. Nichtfahrbare 

Geräte, wie Rüttelplatten, Stampfer etc. sind bei Nichteinsatz auf dichte Folien oder Blechwannen zu 
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stellen und abzudecken, so dass ein Versickern von Öl und Kraftstoff verhindert wird. Unfälle, die 

schädliche Einwirkungen auf das Grundwasser haben können (z. B. Auslaufen von Öl, Platzen von 

Hydraulikschläuchen usw.), sind sofort dem Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als 

untere Wasserbehörde zu melden.  

Die in Photovoltaikfreiflächenparks zumeist eingesetzten Solarmodule auf Siliziumbasis enthalten in 

der Regel Silber und Zinn. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist von intakten Modulen bauartbedingt 

kein Eintrag in den Boden und damit ins Grundwasser zu erwarten.  

Dem Sorgfaltsgebot gemäß § 5 WHG ist daher bei allen Vorhaben und Maßnahmen, mit denen 

Einwirkungen auf ein Gewässer (Oberflächenwasser, Grundwasser) verbunden sein können, 

besondere Rechnung zu tragen, um Beeinträchtigungen sicher auszuschließen. Insbesondere ist zu 

gewährleisten, dass keine wassergefährdenden Stoffe in den Untergrund eindringen können, die zu 

einer Beeinträchtigung des Grundwassers führen könnten. 

Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf diese potenziellen 

Gefährdungen hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemäßen und umsichtigen Bauausführung 

belehrt.  

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass Verunreinigungen von Boden und Gewässer durch 

Arbeitsverfahren, Arbeitstechnik, Arbeits- und Transportmittel nicht zu besorgen sind. Bei 

auftretenden Havarien mit wassergefährdenden Stoffen ist der Schaden sofort zu beseitigen. Die 

untere Wasserbehörde des Landkreises (uWb) ist unverzüglich über die Havarie und die eingeleiteten 

Maßnahmen zu informieren.  

Eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser durch das bau-, anlage- und 

betriebsbedingte Gefährdungspotenzial des Schadstoffeintrags in Boden-, Grund und 

Oberflächenwasser ist bei ordnungsgemäßer Bauausführung nicht zu erwarten.  

Befestigte Flächen sind soweit möglich in versickerungsfähiger Bauweise auszuführen. Oberflächlich 

anfallendes Niederschlagswasser u.a. Abwasser darf ungereinigt/ verschmutzt nicht in Gewässer 

eingeleitet oder abgeschwemmt werden. Das Niederschlagswasser wird trotz punktueller 

Versiegelungen und der Überdachung mit Solarmodulen überwiegend vollständig und ungehindert im 

Boden versickern. Eine Reduzierung der Grundwasserneubildung erfolgt nicht. 

Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen des Schutzgut Wasser sind unter Beachtung der 

obenstehenden Hinweise und Angaben mit der Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 8 

„Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“ nicht zu erwarten. 

2.3.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft 

Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen der Luft sind mit der Errichtung der Freiflächen-

Photovoltaikanlage nicht zu erwarten. Im Gegenteil wird mit Umsetzung der Planung den Vorgaben 

des allgemeinen Klimaschutzes gemäß § 1a Abs. 5 BauGB, § 3 Abs. 1 i.V.m. § 13 Abs. 1 Satz 1 

Klimaschutzgesetz sowie § 2 Satz 1 EEG entsprochen. Dieses Vorhaben trägt dauerhaft zu einer 

Reduzierung der Treibhausgase im Sektor Energiegewinnung bei.  

Anlagebedingt ist von einer mikroklimatischen Veränderung des Standortes auszugehen. Tagsüber 

liegen die Temperaturen unter den Modulreihen durch die Beschattung unter der 

Umgebungstemperatur, während nachts die Temperaturen über der Umgebungstemperatur liegt. Die 
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Wärmestrahlung wird unter den Modulen gehalten und kann von dort nur verlangsamt wegströmen. 

Hierdurch wird die Funktion der Fläche als Kaltluftentstehungsgebiet gemindert.  

Die durch die Planung in Anspruch genommene Fläche hat jedoch keine besondere klimatische 

Funktion, da ausreichend Freiflächen zur Kaltluftproduktion in der ländlich geprägten Umgebung 

vorhanden sind. Weiterhin heizen sich die Moduloberflächen bei längerer Sonnenexposition durch die 

Absorption der Sonnenenergie auf.  

Dies führt zu einer Erwärmung des Nahbereiches, so dass sich an warmen Sommertagen die Luft über 

den Modulen stärker erwärmt und sich hier Wärmeinseln ausbilden können. Dieser Effekt wirkt sich 

jedoch nur äußerst lokal innerhalb des Plangebietes aus. Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind 

daher als nicht erheblich anzusehen. Kompensationsmaßnahmen werden nicht erforderlich.   

Während der Bauzeit ist aufgrund des notwendigen Einsatzes von LKWs und anderen Baumaschinen 

mit einer erhöhten Luftschadstoffbelastung im an das Baugebiet und die Baustellenzufahrten 

angrenzenden Bereich zu rechnen. Diese Beeinträchtigung wirkt jedoch nur temporär und wird somit 

als nicht erhebliche Beeinträchtigung eingestuft. Nach Abschluss der Beräumung der Fläche finden 

keine Transporte zur bzw. von der Vorhabenfläche mehr statt.  

Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen des Schutzgut Klima und Luft sind mit der Umsetzung 

des Bebauungsplanes Nr. 8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“ nicht zu erwarten. 

2.3.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Der Planungsraum ist bereits geprägt durch die intensiv landwirtschaftlichen genutzten Flächen. Durch 

die temporären Baustelleneinrichtungen selbst sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu er-

warten, da diese nur vorübergehend wirken und nach Fertigstellung des geplanten Vorhabens 

zurückgebaut werden. Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind landschaftsfremde Objekte.  

Auf Grund ihrer Größe, ihrer Uniformität, der Gestaltung und der Materialverwendung führen sie zu 

einer Veränderung des Landschaftsbildes. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch 

Freiflächenphotovoltaikanlagen ist jedoch nur bedingt quantifizierbar. Die Sichtbarkeit von 

Anlagenbestandteilen ist grundsätzlich in der offenen Landschaft erst mit zunehmender Entfernung 

bzw. in der unmittelbaren Nähe zur Anlage zu erwarten. Mit einer Fernwirkung ist durch die 

bestehenden und geplanten Eingrünungen nicht zu rechnen. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Bebauungsplan Nr. 8 und durch die 

geplanten Module ist nicht zu erwarten.  

2.3.8 Auswirkungen auf Schutzgebiete  

Internationale und nationale Schutzgebiete werden durch die vorliegende Planung und die 

umliegenden Flächen nicht berührt. Somit sind negative Auswirkungen auf Schutzgebiete und Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgeschlossen.  

Durch die Lage des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 8„Photovoltaikanlage Sandtagebau 

Schossow 2“ und der Begrenzung des Vorhabenbereiches auf bereits anthropogen vorbelastete 

Flächen sind negative Auswirkungen auf Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung im Ergebnis der aktuellen umweltrechtlichen Auswertungen ausgeschlossen.  

Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen des Schutzgut Schutzgebiete sind somit durch den 

Bebauungsplanes Nr. 8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“ nicht zu erwarten.  
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2.3.9 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Bereich des Vorhabens befinden sich keine Baudenkmale. Weiterhin sind keine Bodendenkmale 

innerhalb des Geltungsbereiches bekannt. Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen des 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter sind somit durch den Bebauungsplan Nr. 8 

„Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“ nicht zu erwarten.  

2.3.10 Anfälligkeit des Projekts für schwere Unfälle und/oder Katastrophen 

Gefährliche Stoffe im Sinne der Zwölften Verordnung zur Durchführung des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung – 12. BImSchV), die die in Anhang I genannten 

Mengenschwellen überschreiten, sind beim Bau und Betrieb des Solarparks nicht vorhanden.  

Der Solarpark unterliegt somit nicht den Anforderungen der Störfallverordnung. Es handelt sich um 

keinen Störfallbetrieb und auch im Umfeld sind keine Störfallbetriebe, sodass Wechselwirkungen nicht 

auftreten können. Die Gefahr von schweren Unfällen ist nicht gegeben.  

Eine erhebliche Gefahr des Austretens wassergefährdender Stoffe besteht mit dem geplanten 

Vorhaben nicht. Die Transformatorenstationen weisen alle, nach Wasserhaushaltsgesetz erforderliche 

Zertifikate auf. Erheblichen Beeinträchtigungen durch Betriebsstörungen und Leckagen können 

demnach weitgehend ausgeschlossen werden. Strom kann nicht unkontrolliert entweichen. 

2.4 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des 

Vorhabens 

Es ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchführung des zu prüfenden Vorhabens das Plangebiet und 

den das Vorhaben betreffenden Geltungsbereich in seinem jetzigen Zustand bestehen bleibt. Es finden 

dann überdies keine Entsiegelungen und Neuversiegelungen statt. Darüber hinaus wird die Stabilität 

und Leistungsfähigkeit des Umwelt- und Naturhaushalts am geplanten Standort keinen wesentlichen 

Veränderungen unterliegen. 

  



Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr.8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“   

N o v e m b e r  2 0 2 4   S e i t e  | 23 

2.5 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen und Wechselwirkungen zwischen 

den Schutzgütern 

Schutzgutbezogen erfolgt hier eine zusammenfassende Darstellung der Wirkungen des geplanten 

Vorhabens unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 

Schutzgütern.  

Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung  

Unter Punkt 2.3.1 dieser Unterlage konnten nach gutachterlicher Einschätzung keine erheblichen 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch ermittelt werden. Wechselwirkungen mit anderen 

Schutzgütern sind ebenfalls nicht zu erwarten.  

Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt  

Im Zuge der Baumaßnahme besteht die Möglichkeit des Auftretens von Wechselwirkungen zwischen 

den Schutzgütern Boden, Pflanzen und Tiere und Wasser, denn eine wesentliche Veränderung des 

Bodens führt zu dauerhaften Verschiebungen im Vegetationsbestand, was nachfolgend zu einer 

Änderung des Lebensraums von Tieren führt. Das geplante „sonstige Sondergebiet“ ist anthropogen 

überprägt und unterliegt einem geringen Natürlichkeitsgrad. Unter Einhaltung und vollständiger 

Umsetzung der im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind 

keine erheblichen negativen Auswirkungen denkbar.  

Das Sondergebiet wird mit Einfriedungen inkl. Übersteigschutz gesichert. Dabei werden im Sinne des 

Biotopverbundes und zum Schutz von Kleinsäugern und anderen Tierarten Durchschlupfmöglichkeiten 

in den Einfriedungen mit mindestens 10 cm Höhe im Bodenbereich offengehalten. Um die Wirkung 

der Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft zu 

gewährleisten, sind Einfriedungen innerhalb dieser Flächen unzulässig 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern im Zusammenhang mit der Umsetzung des 

Bebauungsplanes Nr. 8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“ sind im Ergebnis der 

vorliegenden Umweltprüfung nicht zu erwarten. 

Schutzgut Fläche  

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Boden 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Wasser 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Klima und Luft  

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten.  

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 
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2.6 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die landwirtschaftliche Nutzung des Untersuchungsgebietes erzeugt eine gewisse Vorbelastung des 

gewählten Standortes. Negative Beeinflussungen anderer diskutierter Standorte konnten so 

vermieden werden. Die Anlage verzichtet auf die Umsetzung fossiler Energieträger zu Gunsten der 

Erzeugung von Solarenergie. Der erzeugte Strom soll in das öffentliche Versorgungsnetz eingespeist 

werden. 

2.7 Kompensations-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

2.7.1 Minimierungsmaßnahmen 

Maßnahme 8.30: Anlage von Grünflächen auf Photovoltaik-Freiflächenanlagen  

Beschreibung: Die Zwischenmodulflächen sowie die von Modulen überschirmten Flächen werden der 

Selbstbegrünung überlassen  

Anforderungen:  

• keine Bodenbearbeitung nach Fertigstellung des Solarparks  

• keine Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln o höchstens zweimal jährlich Mahd, 

Abtransport des Mähgutes o Frühster Mahdtermin 1. Juli  

• Anstelle der Mahd kann auch eine Schafbeweidung vorgesehen werden mit einem Besatz von 

max. 1,0 GVE, nicht vor dem 15. Juli 

• Festsetzung der Anerkennungsforderungen im Rahmen der Bauleitplanung bzw. der 

Vorhabengenehmigung 

2.7.2 Kompensation 

Der korrigierte multifunktionale Kompensationsbedarf für den Bebauungsplan Nr. 8 

„Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“ beträgt 33.667 m² EFÄ und wird durch die Zuordnung 

einer zertifizierten Ökokontomaßnahme innerhalb der Landschaftszone 3 (Rückland der 

Mecklenburgischen Seenplatte) vollständig kompensiert. (Vgl. Punkt 10, E-A-Bilanz, Baukonzept) 

2.7.3 Landschaftspflegerische Maßnahmen 

V1 Vegetationsschutz/Ausweisung von Tabubereichen  

Bauzeitlicher Schutz der angrenzender Biotoptypen vor bauzeitlichen Beeinträchtigungen und 

Beanspruchungen. Es sind, soweit erforderlich, Maßnahmen zum Schutz gegen Befahren, Betreten, 

Lagerung und sonstige Beanspruchung gemäß DIN 18 920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen 

und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) Vorkehrungen umzusetzen. Nach Beendigung der 

Bauarbeiten sind alle Schutzvorrichtungen zu entfernen.  

V2 Rekultivierung und Wiederherstellung 

Die bauzeitlich temporär beanspruchten Flächen sind nach Abschluss der Bautätigkeit gemäß der 

derzeitigen Nutzung bzw. des ursprünglichen Zustandes der Flächen wiederherzustellen. Der Rückbau 

umfasst die Beseitigung eventueller temporärer Versiegelungen, Überschüttungen und Verdichtungen 

(insbesondere Bereich der BE-Flächen). Anschließend werden die temporär beanspruchten Flächen, 

mit einer kräuterreichen Regiosaatgutmischung ausschließlich heimischer Arten angesät. 
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2.7.4 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur           Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft 

Über den Ausgleichsbezug des § 1a Abs. 3 BauGB hinaus hat die Gemeinde über § 9 Absatz 1 Nr. 20 

BauGB die Möglichkeit, landschaftspflegerische Maßnahmen bzw. Flächen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festzusetzen. Im vorliegenden Fall werden keine 

Maßnahmen festgesetzt. 

 

3 Weitere Angaben zur Umweltprüfung 

3.1 Beschreibung von methodischen Ansätzen und Schwierigkeiten bzw. 

Kenntnislücken 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erfolgte verbal argumentativ. Hinweise zum 

Detaillierungsgrad und zu den Anforderungen an die Umweltprüfung wurden im Rahmen der 

frühzeitigen Behördenbeteiligung der zuständigen Fachbehörden ermittelt. 

3.2 Hinweise zur Überwachung (Monitoring) 

Über ein Monitoring überwacht die Gemeinde Tützpatz die erheblichen Umweltauswirkungen, um 

unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln. Das Monitoring-Konzept sieht 

vor, diese Auswirkungen durch geeignete Überwachungsmaßnahmen und Informationen unter 

Berücksichtigung der Bringschuld der Fachbehörden nach § 4 Absatz 3 BauGB in regelmäßigen 

Intervallen nach Realisierung des Vorhabens zu prüfen und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur 

Abhilfe zu ergreifen.  

Die Gemeinde Tützpatz plant, in einem Zeitraum von einem Jahr nach Realisierung des Vorhabens zu 

prüfen, ob die notwendigerweise mit mehr oder weniger deutlichen Unsicherheiten verbundenen 

Untersuchungen im Nachhinein zutreffen bzw. erhebliche unvorhersehbare Umweltauswirkungen 

aufgetreten sind. Die Prüfung erfolgt durch Abfrage der entsprechenden Fachbehörden. Alle mit dem 

Monitoring-Konzept in Verbindung stehenden Aufwendungen sind durch den Vorhabenträger zu 

tragen.  
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4 Allgemein verständliche Zusammenfassung und Fazit 

Die Prüfung der Wirkung der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage auf die Schutzgüter des 

Untersuchungsraums ergab insgesamt, dass die Schutzgüter aufgrund der beschriebenen vorhaben- 

bedingten Auswirkungen nicht erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden. Der beschriebene 

Bauablauf lässt keine nachteiligen und nachhaltigen Auswirkungen auf die Schutzgüter vermuten.  

Die Schutzgüter Fläche und Boden werden durch die Überschirmung mit den PV-Modulen 

beeinträchtigt. Allerdings erreichen die Auswirkungen nicht die Qualität einer Voll- oder Teil- 

versiegelung, so dass die Beeinträchtigungen durch die festgesetzten Kompensationsmaßnahmen voll- 

ständig ausgeglichen werden können.  

Das Schutzgut Landschaftsbild wird durch den Bau der einförmig wirkenden 

Freiflächenphotovoltaikanlage beeinträchtigt. Es wird durch die vorhandenen und geplanten 

Eingrünungen jedoch keine Fernwirkung erzielt.  

Bezüglich des Schutzgutes Wasser und Boden sind durch den Bau und die damit verbundene 

Extensivierung der Fläche und eintretende Bodenruhe insgesamt positive Auswirkungen zu erwarten.  

Das Schutzgut Tiere und Pflanzen wird durch die Planung nicht erheblich tangiert. Die Beeinträchtigung 

von Reptilien und Amphibien wird während der Bauphase durch Schutzzäune vermieden. Durch die 

Extensivierung der Fläche ist mit einem erhöhten Nahrungsangebot auszugehen, so dass bei 

Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen von einer insgesamt positiven Auswirkung auszugehen ist.  

Das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter wird durch die Planung nicht beeinträchtigt werden, da 

in dem Plangebiet keine Bodendenkmale und Bodendenkmale unbekannter Reichweite vorliegen. 

Durch ein Rammen der Ständerpfosten in den Boden wird der Bodeneingriff auf ein Mindestmaß 

minimiert, so dass die Bodenschichten erhalten bleiben und eine denkmalrechtliche Erlaubnis erteilt 

werden kann. Die Schutzgüter Mensch, Klima und Luft werden durch das Vorhaben nicht be- 

einträchtigt.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschriebenen und bewerteten 

Schutzgüter konnte für den v Bebauungsplan Nr. 8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“ 

der Gemeinde Tützpatz im Rahmen der durchgeführten Umweltprüfung und im Ergebnis des 

vorliegenden Umweltberichtes nicht festgestellt werden. 
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1 Anlass und Aufgabenstellung 

1.1 Anlass und Zielstellung 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tützpatz hat mit der Sitzung vom 31.05.2023 die Aufstellung 

des Bebauungsplan Nr.8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“ beschlossen.  

Der Planungsraum erstreckt sich südlich des Ortes Schossow im Bereich intensiv genutzter 

Ackerflächen auf etwa 27,5 ha. Geplant sind hier die Errichtung und der Betrieb einer 

Freiflächenphotovoltaikanlage zur Erzeugung von umweltfreundlichen Solarstrom. Der Bebauungsplan 

trägt dazu bei, die nach dem Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG 2021) verfolgten Ziele zu erreichen.  

Im Rahmen des hier vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wird daher geprüft, inwieweit 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der 

gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-

Richtlinie) im Zusammenhang mit der Umsetzung des Vorhabens eintreten könnten. Sollten Verbots-

tatbestände ausgelöst werden, ist zu prüfen, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine 

Ausnahme von den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG vorliegen. 

1.2 Methodische und rechtliche Grundlagen 

Die rechtlichen Vorgaben zum Vollzug des speziellen Artenschutzes sind in folgenden nationalen und 

europäischen Gesetzen bzw. Richtlinien enthalten: 

– Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 

Juli 2009, BGBl. I S. 2542, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. 

I S. 2240)  

– Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 

(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23.02.2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546), 

– Richtlinie des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten  

(2009/147/EG)  

– Vogelschutzrichtlinie (im Folgenden VS-RL) 

– Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen (92/43/EWG)  

– Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (im Folgenden FFHRL).  

- BArtSchV (Bundesartenschutzverordnung): Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und 

Pflanzenarten vom 16.02 2005, BGBl I S. 258 (869); zuletzt geändert durch Art. 10 G vom 21. Januar 

2013, BGBl. I S. 95, 99.32.  

- Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinen-

lärmschutzverordnung – 32. BImSchV) 

Im BNatSchG befinden sich die Vorschriften zum speziellen Artenschutz in den §§ 44 und 45.  Darin 

wurden die europäischen Normen der Artikel 12 und 13 FFH-RL und des Artikels 5 der VS-RL in 

nationales Recht umgesetzt. Entsprechend des Bundesnaturschutzgesetzes – BNatSchG (vom 29. Juli 

2009) ist ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zu erstellen. 
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Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände (Zugriffsverbote) des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

sind folgendermaßen gefasst: 

"Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während  

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 

zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten  

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus  

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören." 

Um in der Planungspraxis anwendungsfähige Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen (auch 

im Sinne der bestehenden, von der Europäischen Kommission anerkannten Spielräume bei der 

Auslegung artenschutzrechtlicher Vorschriften der FFH-RL) und diese rechtlich abzusichern, wurden 

etliche Konkretisierungen vorgenommen. Insbesondere sind die Verbote um den Absatz 5 (aktuelle 

Fassung) ergänzt worden. Die entsprechenden Sätze lauten: 

1. Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und  

Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt 

werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-,  

Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. 

2. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische  

Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1  

Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

[1.] das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für  

Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei  

Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden 

kann,  

[2.] das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor,  

wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme,  

die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor  

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt 

werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

[3.] das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von  

dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen  

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

3. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. 

4. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 
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5. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines 

Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der 

gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 

Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein. Als einschlägige Ausnahmevoraussetzungen müssen nachgewiesen 

werden: 

➢ zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialen 

oder wirtschaftlichen Art, 

➢ keine zumutbaren Alternativen gegeben,  

➢ Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten verschlechtert sich nicht. 

Die Beurteilung, ob zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 

solcher sozialen oder wirtschaftlichen Art, vorliegen und welche Varianten für den Vorhabenträger als 

zumutbar oder unzumutbar einzustufen sind, ist nicht Bestandteil des Fachbeitrages. Diese ergeben 

sich aus dem Kontext der Antragsunterlagen und werden in einer gesonderten Unterlage eingebracht.  

In der artenschutzrechtlichen Prüfung werden alle Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie (streng 

geschützt) sowie alle europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie und sonstige streng 

geschützte Arten oder Verantwortungsarten bezüglich projektbedingter Beeinträchtigungen 

betrachtet. Die Auswahl der genauen zu betrachtenden Arten findet nach dem Prinzip der 

Abschichtung statt.  

Die Abschichtung/ Relevanzprüfung erfolgt über das potenzielle Vorkommen der Arten im 

Untersuchungsgebiet. Dafür werden folgende Kriterien herangezogen:  

Eine Art ist untersuchungsrelevant, wenn es einen Vorkommensnachweis durch eine Untersuchung 

gibt oder das Vorkommen einer Art aufgrund der vorhandenen Lebensraumausstattung nicht 

ausgeschlossen werden kann und eine Untersuchung nicht stattfand. 

Eine Art ist nicht untersuchungsrelevant, wenn sie gemäß der Roten Liste M-V 

ausgestorben/verschollen, nicht vorkommend ist, das bekannte Verbreitungsgebiet der Art in MV 

außerhalb des Wirkraumes liegt, ausgeschlossen werden kann, dass erforderliche Habitate/ Standorte 

der Art im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen (Lebensraum-Grobfilter nach z. B. Moore, 

Wälder, Magerrasen), die Empfindlichkeit der Art gegenüber vorhabenspezifischen Wirkfaktoren so 

gering ist, dass das Eintreten von Verbotstatbeständen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 

werden kann. Aufgrund der Kleinflächigkeit des Baugeschehens und der damit verbundenen eindeutig 

abgrenzbaren Wirkfaktoren, wurde auf die Erstellung einer ausführlichen Abschichtungstabelle 

verzichtet. Die potenziell betroffenen Arten bzw. Artengruppen werden anhand einer 

Habitatpotenzialanalyse in Verbindung mit einer Übersichtsbegehung herausgefiltert und näher 

betrachtet.  

Die im Ergebnis dieser Habitatpotenzialanalyse, mit Unterstellung des Worst-Case-Falles, verbliebenen 

und damit als potentiell im UG vorkommend zu betrachtenden Arten sind entweder einer Art für-Art-

Beurteilung zu unterziehen oder in ökologischen Gilden gemeinsam zu prüfen. Vogelarten mit 

ähnlichen Lebensraumansprüchen können, wenn sie weder gesetzlich streng geschützt noch 

mindestens der Roten Liste Kategorie 3 (gefährdet) Mecklenburg-Vorpommern zugeordnet wurden, 

innerhalb einer nistökologischen Gilde betrachtet werden. Durchzügler, Rastvögel oder Wintergäste, 
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die keine Arten des Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutz-Richtlinie darstellen und damit nur als Brutvögel 

planungsrelevant sind, werden – soweit vorhanden – ebenfalls in Gilden zusammengefasst beurteilt.  

Nach der Relevanzprüfung werden die Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG hinsichtlich der von 

dem Vorhaben ausgehenden Wirkungen auf die relevanten Arten geprüft (Konfliktanalyse). Aus 

diesen Ergebnissen, in Verbindung mit den Habitatansprüchen der Arten, werden ggf. Maßnahmen zur 

Konfliktvermeidung und –minderung (z. B. Bauzeitenregelung), einschließlich der funktions-

erhaltenden Maßnahmen nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG (CEF-Maßnahmen) sowie zur 

Kompensation und zum Risikomanagement von Beeinträchtigungen in die Untersuchung der 

Verbotstatbestände einbezogen.  

Die Konfliktanalyse wird anhand der aus § 44 (1) 1-4 BNatSchG entstehenden Verbote durchgeführt. 

Dabei werden drei Komplexe geprüft: 

Tötungsverbot der besonders geschützten Tiere und Pflanzen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 & 4 BNatSchG)  

Hierzu ist in der Konfliktanalyse folgende Frage zu beantworten:  

Werden wild lebende Tiere oder wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten getötet oder 

ihre Entwicklungsformen beschädigt oder zerstört?  

Die Faktoren „nachstellen“ und „fangen“ kommen im Zusammenhang mit Eingriffen in Natur und 

Landschaft gewöhnlich nicht zum Tragen und sind in diesem Zusammenhang von vornherein 

auszuschließen. Der unvermeidbare Verlust einzelner Exemplare einer Art durch ein Vorhaben stellt 

nicht automatisch und immer einen Verstoß gegen das Tötungsverbot dar. Vielmehr setzt ein Verstoß 

voraus, dass dadurch das Tötungsrisiko signifikant, d. h. nach der Rechtsprechung deutlich, erhöht 

wird. Die Bewertung, ob die Individuen der betroffenen Art durch ein Vorhaben einem signifikant 

erhöhten Tötungs- und Verletzungsrisiko ausgesetzt sind, erfordert im Einzelfall eine Berücksichtigung 

verschiedener projekt- und artbezogener Kriterien sowie naturschutzfachlicher Parameter.  

Richterrechtlich wird darüber hinaus dargelegt, dass der Verbotstatbestand nur erfüllt ist, wenn die 

Verletzungen oder Tötungen über das allgemeine Lebensrisiko der betreffenden Individuen 

hinausgehen. Verbleibende Risiken, die für einzelne Individuen einer Art nicht ausgeschlossen werden 

können, erfüllen den Tatbestand nicht, da sie unter das „allgemeine Lebensrisiko“ fallen. 

Störungsverbot der streng geschützten Arten und der Europäischen Vogelarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG) Hierzu ist in der Konfliktanalyse folgende Frage zu beantworten:  

Werden wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört? 

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert. Die lokale Population wird anhand der Empfehlungen des 

ständigen Ausschusses Artenschutz der Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege 

und Erholung (LANA) abgegrenzt.  

Beschädigungs- bzw. Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Standorten der 

besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 & 4 BNatSchG) Hierzu ist in der 

Konfliktanalyse folgende Frage zu beantworten: Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 

besonders geschützten Tiere bzw. Standorte der besonders geschützten Pflanzen entnommen, 

beschädigt oder zerstört?  

§ 44 Abs. 5 BNatSchG ist dahingehend auslegbar, dass Verletzungen oder Tötungen, die im 

Zusammenhang mit der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“ – 
der Gemeinde Tützpatz 

N o v e m b e r  2 0 2 4                                                         S e i t e  | 10 

auftreten, den Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bzw. 3 nur erfüllen, sofern deren ökologische 

Funktionalität im räumlichen Zusammenhang nicht erhalten werden kann. 

Grundsätzlich greift der Verbotstatbestand des § 44 (1) 3 BNatSchG dann, wenn ganze, regelmäßig 

genutzte Fortpflanzungs- oder Ruhestätten beseitigt werden. Als Beseitigung im Sinne des Gesetzes ist 

eine direkte Überprägung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte bzw. wesentlicher Teile der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte sowie eine durch äußere Einflussfaktoren, wie z. B. Störungen, 

hervorgerufene Nichtmehrnutzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte anzusehen. Kann durch 

Maßnahmen zur Konfliktvermeidung und -minderung einschließlich der CEF-Maßnahmen ein 

Verbotstatbestand nicht ausgeschlossen werden, sind die Voraussetzungen einer Ausnahme nach § 

45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen.  

Nach § 45 Abs. 7 BNatSchG kann die zuständige Behörde von den Verboten des § 44 BNatSchG im 

Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen, u. a. aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen 

zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder 

wirtschaftlicher Art. Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht 

gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert.  

1.3 Untersuchungsgebiet 

Der Vorhabenstandort erstreckt sich südlich des Ortes Schossow in einer Entfernung von ca. 1200m.  

Für die an den stillgelegten Sandtagebau Schossow angrenzenden intensiv genutzten Ackerflächen im 

Gemeindedreieck der Gemeinden Wolde, Röckwitz und Tützpatz ist auf einer Gesamtfläche von ca. 

27,5 ha die Errichtung und der Betrieb von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zur Erzeugung von 

umweltfreundlichem Solarstrom geplant.  

Nationale oder europäische Schutzgebiete werden nicht überplant. Zum Vogelschutzgebiet DE 2344-

401 „Kuppiges Tollensegebiet zwischen Rosenow und Penzlin“ als nächstgelegenes europäisches 

Schutzgebiet wird ein Abstand von 600 m eingehalten. 

1.4 Bestehende Vorbelastungen des Untersuchungsgebiets 

Durch die Lage des Vorhabens unmittelbar nördlich angrenzend am stillgelegten Sandtagebau 

Schossow, der bereits mit einer Freiflächenphotovoltaikanlage überbaut wurde und der östlich 

flankierenden Gemeindestraße bestehen damit einhergehende vorhandene anthropogene 

Überformungen für Biotope, Flora und insbesondere Fauna mit folgenden Vorbelastungen:  

a) stoffliche Immissionen (Abgase, Staub) mindern durch Nähr- und Schadstoffeinträge die Biotop- und 

Habitatqualität im direkten Vorhabensbereich,  

b) Störpotentiale für störungssensible Arten durch Lärm, Licht, optische Reize und Erschütterungen 

durch Verkehr, Anwesenheit und landwirtschaftliche Tätigkeiten von Menschen,  

c) Kollisionsrisiko mit Fahrzeugen,  

d) Ähnliche Minderungen der Habitatqualität sowie Gefahrenpotentiale ergeben sich aus der 

unmittelbaren Nachbarschaft zu der beiden angrenzenden Gemeindestraßen. 
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2 Beschreibung des Vorhabens und umweltrelevante Auswirkungen 

2.1 Kurzdarstellung der Ziele und des Inhalts des Vorhabens  

Planungsziel des Bebauungsplans ist die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes mit der 

Zweckbestimmung „Photovoltaikanlage“ gemäß § 11 Absatz 2 BauNVO. Dies soll die Realisierung und 

den Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage (PVA) einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen 

planungsrechtlich ermöglichen und die Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom sichern.  

Im Hinblick auf die rasante Entwicklung im Bereich der Erzeugung erneuerbarer Energien sind 

zukünftige technische Neuerungen der Solarnutzung zumindest langfristig nicht abschätzbar. Die 

städtebaulichen Vorgaben des vorliegenden Bebauungsplans beziehen sich deshalb nicht auf 

maximale Leistungskennwerte oder die geplante technische Ausgestaltung einzelner Module bzw. 

Anlagenteile, denn gewisse Entwicklungsspielräume sollen erhalten bleiben. Vielmehr berührt der 

Regelungsbedarf der Gemeinde die Begrenzung des Maßes der baulichen Nutzung unter 

Berücksichtigung der Empfindlichkeiten der Schutzgüter Boden, Tiere und Pflanzen, Mensch und 

Gesundheit sowie Landschaftsbild.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Plan im Maßstab 1:2.500 dargestellt und 

beläuft sich auf eine Fläche von rund 27,5 ha. Er umfasst das Flurstück 23, 24, 25 sowie Teilflächen der 

Flürstücke 26/1 und 26/2 der Flur 1 in der Gemarkung Schossow. 
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2.2 Darstellung der grundsätzlichen Projektwirkungen 

Im Folgenden werden speziell die für die Beurteilung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit 

relevanten Vorhabenwirkungen erläutert. 

2.2.1 Baubedingte Auswirkungen 

Als baubedingte Wirkungen auf streng geschützte Pflanzen- und Tierarten (Anhang IV FFH-RL) sowie 

europäische Vogelarten, die im Sinne der artenschutzrechtlichen Regelungen erheblich sein könnten, 

sind im Wesentlichen folgende Sachverhalte zu prüfen: 

- visuell-akustische Störungen, wie Licht-, Lärm- und Bewegungsreize, insbesondere 

Scheuchwirkungen und Vergrämungseffekte durch Schallimmissionen (Einsatz von Maschinen 

und Baufahrzeugen), pot. Verletzung § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG, 

- Störungen durch Vibrationsemissionen v. a. durch Betrieb von Baumaschinen, Hervorrufen 

von unregelmäßig, intensiven Bodenvibrationen, zudem erhöhtes Tötungsrisiko durch 

Abdrängen in ungeeignete Flächen, pot. Verletzung § 44 (1) Nr. 1, 2 BNatSchG, 

- Emissionen von Staub und Luftschadstoffen durch Baufahrzeuge und Bauaktivitäten (z. B.  

Erdarbeiten), pot. Verletzung § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG,  

- Verlust oder Verletzungen von Einzelindividuen der beurteilungsrelevanten Arten durch 

Überfahren oder Bauarbeiten (z. B. Erdarbeiten), soweit diese Wirkungen nicht mit der 

Flächeninanspruchnahme im unmittelbaren Zusammenhang stehen und dort bewertet 

werden, indirekte Tötung durch Vergrämen bei ungünstigen Witterungsbedingungen (kühle 

Temperaturen, ggf. Frost, Feuchte) oder erhöhtem Prädationsrisiko (tags ausfliegende 

Fledermäuse, flugunfähige Jungvögel), pot. Verletzung § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG, 

- Beeinträchtigung von Bauwerken und damit potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten,  

pot. Verletzung § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG, 

- direkte (temporäre) Flächeninanspruchnahme und damit Überprägung und Zerstörung von 

pot. Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Baustelleneinrichtungsflächen, Baustraßen, 

Baustreifen, pot. Verletzung § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

2.2.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Anlagenbedingte Wirkungen entstehen im Allgemeinen durch Strukturen und technische Elemente, 

die neu in die Landschaft eingebracht werden und die damit verbundenen dauerhaften 

Habitatverluste. Durch die vorgesehenen Baumaßnahmen ist, bedingt durch die anthropogene 

Vorprägung des Standortes, nur von geringfügigen anlagenbedingten Wirkungen auf geschützte Arten 

auszugehen.  

2.2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Mit der geplanten Anlage sind keine Veränderungen des Verkehrstaktes und keine Steigerung der 

Fahrgeschwindigkeiten im Untersuchungsgebiet verbunden. Durch die Aufstellung des Bebauungsplan 

Nr.8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“ ist daher bedingt durch die anthropogene 

Vorprägung des Standortes nur von geringfügigen, zusätzlichen betriebsbedingten Wirkungen bzw. 

Wirkfaktoren auf geschützte Arten auszugehen. 
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3 Ermittlung der untersuchungsrelevanten Arten 

Zur Ermittlung der vorhabenrelevanten Arten wird im Zuge der artenschutzrechtlichen Vorprüfung 

zunächst das Habitatpotenzial der im Geltungsbereich festgestellten Biotoptypen für die im Anhang IV 

der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, alle europäischen Vogelarten sowie Verantwortungs-

arten gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG geprüft. Das mögliche Artenspektrum wird anschließend als 

Ergebnis der artenschutzrechtlichen Vorprüfung abgeleitet. 

3.1 Artenschutzrechtliche Übersichtsbegehung 

Für die Erfassung der prüfungsrelevanten Arten sowie zur Einschätzung des Habitatpotenziale wurden 

im Juli 2024 Geländebegehungen durchgeführt. Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Begehungen 

sind weiterhin die vorhandenen, möglicherweise vom Vorhaben betroffenen Biotop- und Nutzungs-

strukturen in Hinsicht auf deren artenschutzrechtliche Bedeutung am Eingriffsort selbst sowie im 200 

m-Radius um das Vorhaben betrachtet worden.  

3.2 Vögel 

Das zu untersuchende Artenspektrum umfasst die Artengruppe der Vögel. In Vorbereitung des hier 

vorliegenden Fachbeitrages wurden Datenrecherchen zum Vorkommen streng geschützter Vögel im 

Untersuchungsraum durchgeführt. Während der Übersichtsbegehungen (Juli 2023) wurde an-

schließend u.a. auf Fortpflanzungstätten der streng und besonders geschützten Avifauna geachtet 

Brutvögel 

Horststandorte streng geschützter Großvögel sind im Geltungsbereich im Ergebnis der 

artenschutzrechtlichen Übersichtsbegehung sowie aufgrund der bestehenden anthropogenen 

Überprägung des Untersuchungsgebietes als unwahrscheinlich anzunehmen. Für die horstbrütenden 

Arten stellt der untersuchte Raum wegen des Fehlens geeigneter Horstbäume deshalb lediglich ein 

Nahrungshabitat (Vgl. Nahrungsgäste) dar. Durch die vorhandene Überprägung und zusätzliche 

Störung aufgrund der Baumaßnahme wird lediglich die Nutzung des Raumes als Nahrungshabitat 

bauzeitlich eingeschränkt, die umliegenden Freiflächen können jedoch weiterhin genutzt werden.  

Nach Abschluss der Bautätigkeiten können die Flächen der PV-Anlage wieder zur Nahrungssuche 

genutzt werden.  Eine Nutzung des Gebietes durch streng geschützte Avifauna als potenzielles 

Brutareal kann jedoch aus gutachterlicher Sicht nicht in Gänze ausgeschlossen werden. (Worst-Case-

Betrachtung). Temporäre Störungen der nahrungssuchenden Avifauna und ein erhöhtes 

Kollisionsrisiko mit Baufahrzeugen während der Umsetzung der Baumaßnahme sind ohne die 

Umsetzung der unten vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahme (VM1 Brutzeitenregelung) daher 

nicht in Gänze auszuschließen.  

Die Artengruppe der Brutvögel ist im Ergebnis der arten-schutzrechtlichen Vorprüfung näher zu 

betrachten. Aufgrund der Kleinräumigkeit des Vorhabens und der anthropogenen Überprägung des 

Geltungsbereichs des Bebauungsplan Nr.8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“ kann die 

Artengruppe der Vögel im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Vorprüfung in Gilden zusammengefasst 

und artenübergreifend auf die Zugriffsverbote nach §44 BNatSchG geprüft werden. 
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Zug- und Rastvögel 

Aufgrund der vorhabenspezifischen Wirkfaktoren des Vorhabens und ausreichender Ausweich-

möglichkeiten für Zug- und Rastvögel kann eine vorhabenbedingte Verletzung der Verbotstatbestände 

durch Verletzung und Tötung, Zerstörung von Entwicklungsformen sowie erhebliche Störung lokaler 

Populationen mit Verschlechterung des Erhaltungszustandes für die Zug- und Rastvögel mit 

hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.  

➢ Temporäre Störungen der nahrungssuchenden Avifauna und ein erhöhtes Kollisionsrisiko mit 

Baufahrzeugen während der Umsetzung der Baumaßnahme sind nicht in Gänze 

auszuschließen. 

➢ Die Artengruppe der Brutvögel ist im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Vorprüfung näher 

zu betrachten.  

➢ Die Prüfung der Verbotstatbestände kann aufgrund der anthropogenen Vorprägung und  

Nutzung des Vorhabensgebiets artenübergreifend für die gesamte Artengruppe in 

ökologischen Gilden vorgenommen werden. 

3.3 Säugetiere (außer Fledermäuse) 

Das Eintreten der Verbotstatbestände im Zusammenhang mit der Baumaßnahme ist für alle Säugetiere 

(außer Fledermäuse) ausgeschlossen. Eine weitere, nähere Betrachtung ist im Ergebnis der 

artenschutzrechtlichen Vorprüfung nicht erforderlich. Eine rechtliche Relevanz nach §44 BNatSchG 

besteht nicht. 

3.4 Fledermäuse 

Potenzielle Quartiere im Geltungsbereich der Baumaßnahme sind aufgrund der vorgefundenen 

Habitatausstattung als unwahrscheinlich anzunehmen. Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen 

Biotop- und Habitatstrukturen können jedoch zur Nahrungssuche in der Dämmerungszeit aufgesucht 

werden. Lineare Strukturen im UG, wie die vorhandenen Gemeindestraßen mit den 

Straßenbegleitenden Bäumen, dienen hierbei als Leitstrukturen, um in die Hauptjagdgebiete zu 

gelangen.  

➢ Die Artengruppe Fledermäuse im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Vorprüfung näher zu 

betrachten. 

➢ Die Prüfung der Verbotstatbestände kann aufgrund der anthropogenen Vorprägung des 

Vorhabengebiets artenübergreifend für die gesamte Artengruppe vorgenommen werden. 

3.5 Reptilien 

Das Vorkommen von Reptilien ist aufgrund der vorhandenen Habitatrequisiten im Randbereich der 

Vorhabensfläche angrenzend an die beiden Gemeindestraßen als gegeben anzunehmen. Ein Eintreten 

der Verbotstatbestände ist dementsprechend zu prüfen.  

➢ Eine nähere Betrachtung der Artengruppe Reptilien ist im Ergebnis der artenschutzrechtlichen 

Vorprüfung erforderlich. 

3.6 Amphibien 

Ein Eingriff in ein potenzielles Laichgewässer von Amphibien findet im Rahmen der Umsetzung der 

angedachten Baumaßnahme nicht statt. Eine artenschutzrechtliche Beeinträchtigung von streng 

geschützten Amphibien durch das Vorhaben kann an dieser Stelle ausgeschlossen werden. 

➢ Eine nähere Betrachtung der Artengruppe Amphibien ist nicht erforderlich. 
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3.7 Fische 

Ein Eingriff in Oberflächengewässer und damit in einen Lebensraum von in Mecklenburg-Vorpommern 

streng geschützten Fischen findet im Rahmen der Umsetzung der angedachten Baumaßnahme nicht 

statt. Allerdings besteht durch den zu erwartenden Baustellenfahrzeugverkehr während der Bauphase 

die potenzielle Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, Schmieröle) insbesondere 

in Senken, in denen sich das Niederschlagswasser ansammeln kann. Eine artenschutzrechtliche 

Beeinträchtigung von streng geschützten Fischen durch das Vorhaben kann daher im Ergebnis der 

artenschutzrechtlichen Vorprüfung ausgeschlossen werden. 

➢ Eine nähere Betrachtung der Artengruppe Fische ist nicht erforderlich. 

3.8 Libellen 

Das Eintreten der Verbotstatbestände im Zusammenhang mit der Baumaßnahme ist ausgeschlossen. 

Eine weitere, nähere Betrachtung ist im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Vorprüfung nicht 

erforderlich.  

➢ Eine nähere Betrachtung der Artengruppe Libellen ist nicht erforderlich. 

3.9 Schmetterlinge 

Das Eintreten der Verbotstatbestände im Zusammenhang mit der Baumaßnahme ist ausgeschlossen. 

Eine weitere, nähere Betrachtung ist im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Vorprüfung nicht 

erforderlich. 

➢ Eine nähere Betrachtung der Artengruppe Schmetterlinge ist nicht erforderlich. 

3.10 Käfer 

Das Eintreten der Verbotstatbestände im Zusammenhang mit der Baumaßnahme ist ausgeschlossen. 

Im Untersuchungsraum ist kein Vorkommen prüfrelevanter streng geschützter Käferarten aufgrund 

der Vorbelastung der Fläche denkbar. Eine Beeinträchtigung der Insektengruppe Käfer durch das 

Vorhaben kann daher ausgeschlossen werden. 

➢ Eine nähere Betrachtung der Artengruppe Käfer ist nicht erforderlich. 

3.11 Weichtiere (Mollusken) 

Das Vorkommen von streng geschützten Weichtieren ist im Vorhabengebiet aufgrund der 

vorgefundenen Biotope und Strukturen im Untersuchungsgebiet auszuschließen. 

➢ Eine nähere Betrachtung der Artengruppe Weichtiere ist nicht erforderlich. 

3.12 Pflanzen 

Das Vorkommen von streng geschützten Pflanzenarten und Flechten ist im Geltungsbereich aufgrund 

der anthropogenen Vorbelastung der Baufläche und im Ergebnis der artenschutzrechtlichen 

Übersichtsbegehung (Juli 2023) als ausgeschlossen anzunehmen. 

➢ Eine nähere Betrachtung der Artengruppe Pflanzen und Flechten ist nicht erforderlich. 

3.13 Ergebnis der artenschutzrechtlichen Vorprüfung 

Nach Vorprüfung der einzelnen Artengruppen werden die Nachfolgenden untersucht und dargestellt:  

➢ Artengruppe der Brutvögel  

➢ Artengruppe der Fledermäuse 

➢ Artengruppe der Reptilien  
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4 Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation 

4.1 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen  
Tabelle 1: Maßnahmenübersicht Vermeidung 

Kürzel 
Betroffene 

Arten 
Beschreibung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

VM 1 Avifauna 

Brutzeitenregelung zum Schutz der Avifauna 

Die Baufeldfreimachung müssen im Winterhalbjahr zwischen 30. September und 1. März 

durchgeführt werden, um eine Beeinträchtigung und Störung der Avifauna innerhalb der 

Brutzeiträume zu vermeiden.     

VM 2 Fledermäuse 

Bauarbeiten im Tagzeitraum 

Reguläre nächtliche Arbeiten sind im Rahmen des Vorhabens nicht geplant. Werden 

Bauarbeiten nach bzw. vor Sonnenuntergang durchgeführt, sind mittels Lichtblenden an 

den Beleuchtungskörpern die Abstrahlwinkel der Lichtkegel so zu minimieren, dass nur 

die zu beleuchtende Fläche und nicht die Umgebung unnötig erhellt wird.  

 

Zum Einsatz sollen Lampen mit einem geringen UV/ Blau-Anteil, wie z. B. orange oder 

warm-weiße LED-Lampen kommen. Das Licht dieser Lampen liegt in einem für den 

Menschen gut sichtbaren Wellenbereich, welcher jedoch für Insekten kaum 

wahrnehmbar ist. Dadurch wird die Fallenwirkung für Insekten und damit auch die Gefahr 

durch Beutegreifer minimiert. Eine Beeinträchtigung der nächtlichen Jagdaktivitäten der 

Fledermäuse wird dadurch vermieden. 

VM 3 Reptilien 

Reptilienzaun 

Durch eine ökologische Baubegleitung wird die tägliche Kontrolle der Baufläche gesichert 

und ggf. vorhandene Reptilien werden abgesammelt und in sicheren Lebensraum 

gesetzt. Falls dies grundsätzlich nicht möglich sein sollte, kann alternativ ein 

Reptilienzaun zum Einsatz kommen. 

4.2 Artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen 

Eine artenschutzrechtliche Kompensation ist aus gutachterlicher Sicht nicht nötig. 

4.3 Landschaftspflegerische Maßnahmen 

Im Folgenden werden landschaftspflegerische Maßnahmen vorgeschlagen und aufgeführt, welche 

auch für den Artenschutz relevant sind: 

V1 Vegetationsschutz/Ausweisung von Tabubereichen  

Bauzeitlicher Schutz der angrenzender Biotoptypen vor bauzeitlichen Beeinträchtigungen und 

Beanspruchungen. Es sind, soweit erforderlich, Maßnahmen zum Schutz gegen Befahren, Betreten, 

Lagerung und sonstige Beanspruchung gemäß DIN 18 920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen 

und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) Vorkehrungen umzusetzen. Nach Beendigung der 

Bauarbeiten sind alle Schutzvorrichtungen zu entfernen.  

V2 Rekultivierung und Wiederherstellung 
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Die bauzeitlich temporär beanspruchten Flächen sind nach Abschluss der Bautätigkeit gemäß der 

derzeitigen Nutzung bzw. des ursprünglichen Zustandes der Flächen wiederherzustellen. Der Rückbau 

umfasst die Beseitigung eventueller temporärer Versiegelungen, Überschüttungen und Verdichtungen 

(Bereich der BE-Fläche). Anschließend werden die Flächen, mit einer kräuterreichen 

Regiosaatgutmischung mit ausschließlich heimischen Arten angesät.  

4.4 Allgemeine Schutzmaßnahmen 

Die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Schutzmaßnahmen dienen nicht primär der Vermeidung 

artenschutzrechtlicher Konflikte, sondern besitzen zunächst lediglich allgemeine Bedeutung für die 

Minimierung von Beeinträchtigungen der Pflanzen- und Tierwelt. Derartige Maßnahmen besitzen 

jedoch Relevanz, seitdem durch das sog. Freiberg-Urteil des BVerwG vom 14. Juli 2011 klargestellt 

wurde, dass die Legalausnahme des § 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 für Vorhaben, die nach Abarbeiten der 

Eingriffsregelung bzw. der entsprechenden Vorschriften des BauGB zulässig sind, nur dann zum Tragen 

kommt, wenn das Vorhaben als Ganzes den Vorschriften der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

genügt.  

Vor diesem Hintergrund ist es für eine rechtssichere Planung empfehlenswert, im Rahmen der 

Erarbeitung von Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen auch allgemeine Artenschutz-

maßnahmen zu berücksichtigen und die artenschutzrechtlichen Vermeidungsmöglichkeiten damit 

gleichsam weitgehend auszuschöpfen. 

S 1.A Schutz besonders und streng geschützter Tierarten 

Sollten während der bauvorbereitenden Arbeiten sowie der Durchführung des Bauvorhabens Nist-, 

Brut- oder Wohnstätten der besonders oder streng geschützten Tierarten vorgefunden werden, sind 

die Arbeiten unverzüglich zu unterbrechen und eine Abstimmung mit der örtlich zuständigen 

Naturschutzbehörde bzw. der umweltfachlichen Baubegleitung (S 2.A) durchzuführen. Der Sachverhalt 

und die Ergebnisse sind der zuständigen Genehmigungsbehörde mitzuteilen/ anzuzeigen. Erst nach 

Freigabe durch die benannten Personen dürfen die entsprechenden Arbeiten wiederaufgenommen 

werden. 

S 2.A Ökologische Baubegleitung 

Zur Gewährleistung einer ökologisch sachgerechten Bauabwicklung, insbesondere zur 

Berücksichtigung des vorsorgenden Biotop- und Artenschutzes, ist eine Ökologische Baubegleitung 

von einer fachkundigen Person, die der zuständigen Aufsichtsbehörde vorab schriftlich zu benennen 

ist, durchführen zu lassen. Aufgabe der ökologischen Baubegleitung ist die Überwachung der 

genehmigungskonformen Umsetzung des Bauvorhabens einschließlich der Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen. 
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Prüfung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Die grundsätzlich denkbaren artenschutzrechtlich relevanten bau-, anlagen- und betriebsbedingten 

Projektwirkungen sind dem Kapitel 2.3 des vorliegenden Fachbeitrages zu entnehmen.  

4.5 Brutvögel 

Die potenziell vorkommenden Brutvogelarten werden anhand ihrer Lebensraumansprüche bezüglich 

ihrer Brutplatzwahl in ökologischen Gilden zusammengefasst und gemeinsam innerhalb der Gilde einer 

artenschutzrechtlichen Prüfung unterzogen:  

• Bodenbrüter in den angrenzenden Bereichen (z. B. Fitis, Feldschwirl, Goldammer, Rotkehlchen, 

Wiesenschafstelze, Zaunkönig, Zilpzalp)  

• Freibrüter in Gebüschen und Bäumen (z. B. Amsel, Buchfink, Dorngrasmücke, Eichelhäher, Elster, 

Gartengrasmücke, Grünfink, Heckenbraunelle, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Ringeltaube, 

Saatkrähe, Stieglitz, Wacholderdrossel)  

• Nischen- und Höhlenbrüter in natürlichen Nischen und an Gebäuden (z. B. Bachstelze, Blaumeise, 

Hausrotschwanz, Haussperling, Feldsperling, Kohlmeise) 

Einige Arten sind aufgrund ihrer Wahl der Brutplätze mehreren Gilden zuzuordnen, werden aber zur 

Wahrung der Übersichtlichkeit in einer Gilde betrachtet. 
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4.5.1 Betrachtung in Nistökologischen Gilden 

Bodenbrüter (inkl. Brutvögel bodennaher Gras- und Staudenfluren)   

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

 

   FFH-Anhang IV – Art 

   Europäische Vogelart 

 

Rote Liste Status 

Bundesland: - 

Deutschland:- 

Europäische Union: - 

Biogeographische Region 

(in der das Vorhaben sich auswirkt):  

 Atlantische Region 

 Kontinentale Region 

 Alpine Region 

 Art im UG nachgewiesen                                             Art im UG unterstellt 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements 

Erforderliche CEF-Maßnahmen:  

Beschreibung: -                                                      Maßnahmen- Nr. im LBP: -  

Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP:  

VM1: Brutzeitenregelung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement:  

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP:       

Durch die korrekte Umsetzung der Maßnahme VM1 verbleiben keine Risiken bzgl. der Verbotsverletzungen und dem 

Erhalt der lokalen Population. 

3. Verbotsverletzungen 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:     ja  nein  

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:                      ja  nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:      ja  nein  

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:      ja  nein 

4.  Auswirkung auf den Erhaltungszustand (Einträge nur erforderlich, wenn Ausnahmeverfahren erforderlich ist) 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

      

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP      

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswirkungen auf den 

Erhaltungszustand:  

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner Verschlechterung.  

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig. Die Erteilung 

einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und 

keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig. Die Erteilung einer 

Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhaltungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

  Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Populationen der Art. 
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Freibrüter  

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

 

   FFH-Anhang IV – Art 

   Europäische Vogelart 

 

Rote Liste Status 

Bundesland: - 

Deutschland:- 

Europäische Union: - 

Biogeographische Region 

(in der das Vorhaben sich auswirkt):  

 Atlantische Region 

 Kontinentale Region 

 Alpine Region 

 Art im UG nachgewiesen                                             Art im UG unterstellt 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements 

Erforderliche CEF-Maßnahmen:  

Beschreibung:  -                                                          Maßnahmen- Nr. im LBP: -     

-  

Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP:  

VM1: Brutzeitenregelung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement:  

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP:       

Durch die korrekte Umsetzung der Maßnahme VM1 verbleiben keine Risiken bzgl. der Verbotsverletzungen und dem 

Erhalt der lokalen Population. 

3. Verbotsverletzungen 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:     ja  nein  

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:                               ja  nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:       ja  nein  

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:      ja  nein 

4.  Auswirkung auf den Erhaltungszustand (Einträge nur erforderlich, wenn Ausnahmeverfahren erforderlich ist) 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

      

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP      

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswirkungen auf den 

Erhaltungszustand:  

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner Verschlechterung.  

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig. Die Erteilung 

einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und 

keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig. Die Erteilung einer 

Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhaltungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

  Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Populationen der Art. 
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Nischen- und Höhlenbrüter    

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

 

   FFH-Anhang IV – Art 

   Europäische Vogelart 

 

Rote Liste Status 

Bundesland: - 

Deutschland:- 

Europäische Union: - 

Biogeographische Region 

(in der das Vorhaben sich auswirkt):  

 Atlantische Region 

 Kontinentale Region 

 Alpine Region 

 Art im UG nachgewiesen                                             Art im UG unterstellt   

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements 

Erforderliche CEF-Maßnahmen:  

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP:       

 

Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP:  

VM1: Brutzeitenregelung 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement:  

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP:       

Durch die korrekte Umsetzung der Maßnahme VM1 verbleiben keine Risiken bzgl. der Verbotsverletzungen und dem 

Erhalt der lokalen Population. 

3. Verbotsverletzungen 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:     ja  nein  

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:                      ja  nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:      ja  nein  

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:      ja  nein 

4.  Auswirkung auf den Erhaltungszustand (Einträge nur erforderlich, wenn Ausnahmeverfahren erforderlich ist) 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

      

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP      

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswirkungen auf den 

Erhaltungszustand:  

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner Verschlechterung.  

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig. Die Erteilung 

einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und 

keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig. Die Erteilung einer 

Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhaltungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

  Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Populationen der Art. 
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4.6 Fledermäuse 

Fledermäuse  

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

 

   FFH-Anhang IV – Art 

   Europäische Vogelart 

 

Rote Liste Status 

Bundesland: - 

Deutschland: - 

Europäische Union: - 

Biogeographische Region 

(in der das Vorhaben sich auswirkt):  

 Atlantische Region 

 Kontinentale Region 

 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland  

 günstig (grün) 

 ungünstig/ unzureichend (gelb) 

 ungünstig/ schlecht (rot) 

Erhaltungszustand Bundesland   

 günstig (grün) 

 ungünstig/ unzureichend (gelb) 

 ungünstig/ schlecht (rot) 

Erhaltungszustand der lokalen Population  

Keine Angabe 

 Art im UG nachgewiesen                                             Art im UG unterstellt 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements 

Erforderliche CEF-Maßnahmen:  

Beschreibung:-                                                      Maßnahmen- Nr. im LBP:-  

Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP:  

VM2: Bauzeitenregelung Arbeiten im Tageszeitraum 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement:  

Beschreibung:-                                                      Maßnahmen- Nr. im LBP:-       

Durch die korrekte Umsetzung der Maßnahme VM2 verbleiben keine Risiken bzgl. der Verbotsverletzungen und dem 

Erhalt der lokalen Population. 

3. Verbotsverletzungen 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:     ja  nein  

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:                      ja  nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:       ja  nein  

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:       ja  nein 

4.  Auswirkung auf den Erhaltungszustand (Einträge nur erforderlich, wenn Ausnahmeverfahren erforderlich ist) 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

- 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung:-                                                      Maßnahmen- Nr. im LBP- 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswirkungen auf den 

Erhaltungszustand:  

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner Verschlechterung.  

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig. Die Erteilung 

einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und 

keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 
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 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig. Die Erteilung einer 

Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhaltungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

  Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Populationen der Art. 

Maßgeblich für das Vorkommen von Fledermäusen in einem Gebiet ist das Vorhandensein von 

geeigneten Quartieren und ausreichend Nahrung (Insekten). Regional und überregional bedeutende 

Quartiere sind im Untersuchungsgebiet nicht zu vermuten. Dauerhafte Verluste von essenziellen 

Winter- und Wochenstubenquartieren können im Rahmen der Baumaßnahme ebenso ausgeschlossen 

werden. Der Vorhabensbereich mit den bestehenden Leitlinien im Plangebiet (angrenzende 

Bahnstrasse u.A.) wird jedoch zum Erreichen der Jagdgebiete bzw. als Nahrungshabitat genutzt.  

Das Vorhaben und die damit verbundene Beanspruchung von Vegetationsflächen beeinträchtigt die 

Nutzung der Jagdhabitate kaum und wirkt sich folglich nicht negativ auf die Populationsstärken 

sämtlicher Fledermausarten im Untersuchungsgebiet aus. Die umliegenden Freiflächen können 

weiterhin für die Jagd genutzt werden. Die geplante Baumaßnahme schafft mit Umsetzung der 

angegebenen Vermeidungsmaßnahmen kein erhebliches zusätzliches Verletzungs- oder Tötungsrisiko.  

Eine Einschlägigkeit artenschutzrechtlicher Tatbestände nach BNatSchG § 44 Abs. 1 kann für 

Fledermäuse mit Umsetzung der oben beschriebenen Maßnahmen in jeder Hinsicht ausgeschlossen 

werden. 
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4.7 Reptilien 

Zauneidechse (Lacerta agilis)  

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

 

   FFH-Anhang IV – Art 

   Europäische Vogelart 

 

Rote Liste Status 

Bundesland: - 

Deutschland: - 

Europäische Union: - 

Biogeographische Region 

(in der das Vorhaben sich auswirkt):  

 Atlantische Region 

 Kontinentale Region 

 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland  

 günstig (grün) 

 ungünstig/ unzureichend (gelb) 

 ungünstig/ schlecht (rot) 

Erhaltungszustand Bundesland   

 günstig (grün) 

 ungünstig/ unzureichend (gelb) 

 ungünstig/ schlecht (rot) 

Erhaltungszustand der lokalen Population  

Keine Angabe 

 Art im UG nachgewiesen                                             Art im UG unterstellt 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagements 

Erforderliche CEF-Maßnahmen:  

Beschreibung:-                                                      Maßnahmen- Nr. im LBP:-  

Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 

Beschreibung:                                                           Maßnahmen- Nr. im LBP:  

VM1: Brutzeitenregelung 

VM3: Reptilienzaun 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement:  

Beschreibung:-                                                      Maßnahmen- Nr. im LBP:-       

Durch die korrekte Umsetzung der Maßnahme VM1 und Vm3 verbleiben keine Risiken bzgl. der Verbotsverletzungen und 

dem Erhalt der lokalen Population. 

3. Verbotsverletzungen 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:     ja  nein  

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:                      ja  nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:       ja  nein  

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:       ja  nein 

4.  Auswirkung auf den Erhaltungszustand (Einträge nur erforderlich, wenn Ausnahmeverfahren erforderlich ist) 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

- 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung:-                                                      Maßnahmen- Nr. im LBP- 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswirkungen auf den 

Erhaltungszustand:  

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner Verschlechterung.  
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 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig. Die Erteilung 

einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und 

keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig. Die Erteilung einer 

Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhaltungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

  Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Populationen der Art. 

Das Vorhaben und die damit verbundene Beanspruchung von Vegetationsflächen beeinträchtigt die 

vorhandenen Habitatpotenziale kaum und wirkt sich folglich nicht negativ auf die Populationsstärken 

sämtlicher Reptilienarten im Untersuchungsgebiet aus. Entlang des nördlich angrenzenden Solarparks 

sind Reptilienzäune (Vm3) aufzustellen. Die geplante Baumaßnahme schafft mit Umsetzung der 

angegebenen Vermeidungsmaßnahmen kein erhebliches zusätzliches Verletzungs- oder Tötungsrisiko.  

Eine Einschlägigkeit artenschutzrechtlicher Tatbestände nach BNatSchG § 44 Abs. 1 kann für alle 

Reptilienarten mit Umsetzung der oben beschriebenen Maßnahmen in jeder Hinsicht 

ausgeschlossen werden. 
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5 Ergebnis 

Im Rahmen des vorliegenden Artenschutzfachbeitrages wurde geprüft, inwieweit die artenschutz-

rechtliche Zulässigkeit für den Bebauungsplan Nr.8 „Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“ 

besteht. Zu erwartende projektbedingte Wirkungen wurden dargelegt und planungsrelevante Arten 

anhand einer Habitatanalyse und Übersichtsbegehungen im Gelände ermittelt. Für die potenziell 

betroffenen Artengruppen Vögel (Brutvögel), Säugetiere (Fledermäuse) sowie Reptilien wurde geprüft, 

inwieweit die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG berührt werden.  

Im Ergebnis der Untersuchungen konnte für die vom Vorhaben potenziell betroffenen Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie, der gesetzlich streng geschützten Arten in Deutschland sowie der 

europäischen Vogelarten unter der Voraussetzung der Umsetzung der angegebenen Vermeidungs-, 

und Minderungsmaßnahmen die Verletzung der Verbote gemäß § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen 

werden.   
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